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Einleitung.

l. Mit vorliegender Sammlung gibt der Historische Verein für
Steiermark den 3. Band der Lehen in Steiermark heraus. Im 22, Jahr-
gange dieser Beiträge (1908) bot A. Starzer die landesfürst-
lichen Lehen von 1421 bis 1546 aus 14 Wiener Handschriften.

Nachträge in größerer Zahl würden schon die Werke Josef Chmels
und die Urkundenreihe des Steiermärkischen Landesarchivs ermög-
lichen. Im 42. Jahrgänge (N, F. 10,1931) sind die Lehen des
Bistums S e ckau aus Lehenbüchern des 14., 15. und 16. Jahr-
hunderts, alten Urkunden und Regesten der beiden Grazer Archive
des Landes und des Ordinariates. Die auffallend kleine Zahl erhaltener
Originale der Belehnungsbriefe, notiert zu S. 18, Anm. 45, findet hier
zu 508/30 ihre Bestätigung. Sonst enthalten sie bis 1584 wohl alles
Erreichbare und sind dem Herausgeber bisher nur folgende v i er
Nachträge bekannt geworden ;

l. Die Nr. 349/4, Belohnung der drei Brüder Walsee, Graz,
10. August 1332, ist spezifiziert, also bedeutend umfangreicher, ent-
halten im vorderen Umschlagblatt des Stiftsregisters 1634/38 im
Bistumarchiv, Or. Pgt, (einige Randpartien fehlen), mit acht genannten
Zeugen. Die zwei Siegellöcher sind in der linken Hälfte.

2. Nr. 355/12 ist auch auf Ruprecht Welczer mit dem Datum 1521.
Jänner 26, eingetragen im L.-A., Hs. 786, S. 17, Nr, 7 - ebenda Nr. 9
auch , iBischofshofen wie 355/10.

3, Nr, 198 a und 319, Belohnung der Sidonie Stürckhin, geb.
Khuenburg, 1636, Dezember 2. (Mitt. d, Archivrates l, S. 118).

4, Nr. 90/5 auch verliehen an Generalfeldmarschalleutnant Graf
Adam Khollonitsch, 1716, Juli 30, auf Grund eines Lehensbriefs vom

8, Dezember 1698 für seinen Vetter (so) Georg Wilh. Graf v. Kh.
(L.-A., Sond.-Arch, Salzburg, 4. Schuber, 15).

Ob auch beim Bistum Seckau längere Belehnungspausen eintraten
wie beim Hochstift Salzburg (1589 bis etwa 1670) und bei den landes-
fürstlichen Lehen in Steiermark im 18, Jahrhundert (unten zu 3, VI, 2),
läßt sich noch nicht entscheiden.

Bei dieser Gelegenheit wird gebeten, im Drucke der Lehen des
Bistums Seckau folgende sachlichen Verbesserungen vorzu-
nehmen :

S, 45, Nr. 51, und S. 202, Nr. 296, Anmkgn, : lies 1472 statt 1477.
S. 50. Nr, 63/9, Anm. 4, soll lauten: Tristan (u. Cristan) Haczes

ist Bürger von Weißkirchen (L. -A., Urk. 7018 a, 7516 a), besitzt
1486 einen Hof zu W^asendorf b. Judenburg (L.-A.), ist 1505 achtzig-
jährig, Brauer in Judenburg (L.-A., Scheitkodex IV. f. 58t/).

S. 60, Nr. 72/13, ist der 2. Satz zu tilgen.
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S. 113, Nr. 144/5, Anm. Z. 6, «seine", d, i. Caspars (Töchter).
S. 126, Nr. 160, Anm" Elisabeth ist eine geb. Heunburg.
S. 155, Z. 6 v. u" lies considerans.
S. 196, Nr, 288, Anm" lies Münchner statt Wiener (Akad. ).
S. 213, letzte Zeile, Anm" ergänze L.-A., Urk. 989 d.
S. 214, Nr, 317/2, ergänze Krones, Forschgn. d. L.-Komm. 8, An-

hang Nr, 104, vom 28. Juni 1269. - Ebenda, Anm. 4, lies Urk. 1948 a.
S. 220, Z. 26 v. o., lies vermeid sein, ferer,
S, 244, Anm. l zu 363, ergänze zu Barbara : L,-A., Urk. 6538, und

nach 58 f. auch 87 f.

Vorliegende Sammlung von Lehensakten erfaßt weder die Kaiser-
und Kolonisierungspolitik des früheren Mittelalters - es ist also über-
flüssig, hinzuweisen aiif die welfisch gefärbte Arbeit James Westfall
Thompson, Feudal Germany, Chicago, 1928 (Deutsche Literatur-
zeitung 49, 1928, Sp, 2273-2278) -, noch die ersten Anfänge des
Salzburger Lehenswesens, über die genügend unterrichten Wilh. Erben,
Beitr. zur Gesch, der Ministerialität in Salzburg, Mitt. Salzb. 51, 1911,
S. 185-208, und H, Widmann, Gesch, Salzburgs I, S. 375-380, An-
hang 2. Mit ganz wenigen Ausnahmen, welche die Urkundenbücher,
vornehmlich das salzburgische, boten, beginnen die Quellen für Salz-
burgs Lehenwesen in Steiermark erst im 13. und 14. Jahrhundert
reichlicher zu fließen, um hier im 15. Jahrhundert den Höhepunkt zu
erreichen mit dem Einsetzen der Lehenbücher. Ziel und Inhalt des
vorliegenden Bandes ist ein Beitrag zur historischen Topographie und
Besitzgeschichte des Landes, nach der Absicht des Hauptanregers der
Arbeit, des Univ. -Prof, Pirchegger ; dann ein Beitrag zur Familien-
und Gütergeschichte, die sich von selbst ergab, und schließlich ver-
einzelte Blickfelder auf Sicherheit und Wirtschaft in vergangenen
Zeiten,

M.ehr als ein Jahrhundert nach dem Seckauer Bistum (das für das
14. Jahrhundert eine sehr solide Archivverwaltung vermuten läßt)
und nach dem Salzburger Domkapitel beginnt das Hochstift
Salzburg mit der Anlage formeller I. ehenbücher. Urkunden-
Sammlungen hohen Alters in den Traditionsbüchern, Originale und
alte Kopien vorzugsweise im Wiener Staatsarchiv, alles heute im Salz -
burger Urkundenbuch und den Regesten Fr. Martins bis 1343 der For-
schung zugänglich gemacht, das den Namen des Erzbischofs Pilgrim
führende Registerbuch 1364-1376, hg, v, W. Hauthaler, enthalten
viele Lehensakten, sind aber nichts weniger als Lehenbücher. Dasselbe
gilt vom Registrum Eberhard! III, (1403 ff" reichend bis 1432), während
der in Brixen befindliche Registerband Eberhards IV, (1427-1429)
nach einer Mitteilung des Hofr. Fr. Martin wohl viele Einzelverträge
mit steirischen Adeligen anläßlich eines beabsichtigten Hussitenzuges,
über die er berichten wird, aber keinen einzigen Lehenbrief enthalte.
Von letzterem mußte aber im 16. Jahrhundert doch auch ein Lehen-

buch vorhanden gewesen sein, denn die Lehenregistratur
XVI/2 saec. bringt daraus Fundstellen, freilich von ganz Kärnten und
Steiermark nur solche für das "Ennstal und Österreich , und zwar je



eine für Czechner, Drugsäß, Gr übe r, Gär r, Haincz-
in a n, Ja g ermai ste r, Inp r ugke r, K öl re r, L e ytg eb,
Paul h ann s, Re iche ne gk er, Rodler, S awr e r, T ä c z,
Vorster, Varia eher (statt Varracher ?) und Vars t a wer, für
Dryk o p h gleich drei. Gut die Hälfte bringen wir hier aus den
darauf einsetzenden Lehenbüchern.

Das Vorhandensein sehr vieler guter Kopien auf Steiermark be-
züglicher auswärtiger Urkunden im hiäsigen Landesarchive und die
stets zuvorkommendste Übersendung der erbetenen Archivalien aus
den Beständen des Salzburger Landesregicrungsarchives, sowie eine
bereitwilligst von Dir. Bittner in Wien besorgte Kollationierung (s. zu
386/7) ermöglichten, angesichts völlig verhinderter Archivreisen, das
wohl ziemlich vollständige Erfassen aller Salzburgs Lehenswesen in
Steiermark betreffenden, erhaltenen Akten bis zum Schlüsse des
Mittelalters. Die Mitverarbeitung des inhaltsreichen, einzigen
erhaltenen Lehenbuches des Erzbischofs Leonhart berechtigt, das
Schlußjahr dieser Sammlung 1520 zu nennen. Verschiedene Proben
zeigten, daß für seine Zeit aus Original-Lehenbriefen keine großen
Nachträge zu erwarten sind,

Soviel geht aus unserer steirischen Aiiswahl der Salzburger
Lehensleute hervor, daß trotz der weitesten Entfernung in ältester
Zeit die Mitwirkung der in Steiermark lebenden Vasallen an den
gemeinsamen Angelegenheiten der hochstiftlichen Lande begreiflicher-
weise zwar weit geringer war, als der in der Nähe Salzburgs hausen-
den Ministerialen, daß sie aber bei einigen Familien trotzdem eine
erstaunliche Höhe erreichte. So sind die Leibnitzer bis 1260 nicht
weniger als SOmal, die Pettauer fast SOmal, die Königsberger 32mal,
die Landsberger 20mal, andere seltener, die große Mehrzahl aller-
dings (darunter Pfannberger, Pernegger, Fladnitzer, Stadegger) gar
nicht als Zeugen bei erzbischöflichen Rechtshandlungen nachweisbar,
meist wohl im Lande selbst oder in Friesach, einigemal aber auch in
Salzburg, Sie berieten und beschlossen die Besitzangelegenheiten des
Hochstifts sowohl ohne als nut dem Kapitel. Dazu gehörten in seltenen
Fällen auch Patronatsveräußerungen (s, Österr, 386/2), anscheinend
aber nicht Lehenvergabungen, wenigstens nicht nachweisbar, während
anderswo doch auch Zeugen genannt werden (Seck. Lehen, S. 349 j,
L. -A., Hs. 786, mehrfach), wohl aber Lehengerichte, wie hier 20/10 ff.
Andere Dienste (außer kriegerischen, für die sie wohl entschädigt
wurden) scheinen um 1300 in Vergessenheit geraten zu sein, vielleicht,
-wie Kluckhohn meint (Ministerialität, S. 106), weil sie nunmehr
mehreren Herren dienen konnten. Daß König Rudolf für Neuver-
leihungen (Reg. imp. VI, 1277, Jänner 18) ihrer nicht mehr erwähnt
und nur die Zustimmung des Kapitels fordert (57/1) (1369 wird auch
bei erstmaliger Verleihung nur die des "Rates" verlangt 322/10), be-
deutet vielleicht das Ende der Mitherrschaft der Ministerialen, kann
aber auch bloß den Einzelfall im Auge haben, den er mit der erst-
maligen Belehnung seines Hauses verfolgte. Daß in den Zeugenreihen
der Urkunden die Ministerialen bald mit, bald ohne diesen Titel



erscheinen, hat wohl keinen Bezug auf ihren Anteil am Rechtsakte
selbst, dem doch auch die ebendort genannten Nichtvasallen ferne
standen, außer durch die Zeugenschaft. Es hat daher nicht viel mehr
als formalen Wert, wenn voll betitelte Ministerialenzeugen hier
wiedergegeben werden, andere nicht. Vgl. die Bemerkung zu Murecker
363/2.

Zur Würdigung der Bedeutung weltlicher Lehen an geistlichen
Fürstenhöfen darf nicht übersehen werden, daß deren Empfänger
nicht bloß in Hinsicht auf den kirchlichen Besitz eine Art Schutz
bildeten, wenigstens dadurch, daß deren Begehrlichkeit in gesetzliche
Wege gewiesen war. Aber auch zur Durchsetzung mittelalterlicher
kirchlicher Ansprüche, wie z. B. der allgemeinen Zehentpflicht, die
noch im 14. Jahrhunderte manche Lücken aufwies (Seckauer Lehen,
S. 358, und Zusammenstellung), waren die Lehengüter ein wirksames
Druckmittel, um Gehorsam zu erzwingen, vielleicht noch mehr, um
Widerstände auszuschalten. Ein ausdrücklicher Gehorsamseid übte
stets seine bindende Kraft aus, doch kann der Lehensmann die Ge-
rechtigkeit des Unternehmens überprüfen (z, B. 36/1, 7, auch Praus-
nitz, S, 168) nach der allgemeinen Rechtsforderung ; Gehorche dem
Recht ! (Lit. bei Seuffert, Drei Register, S. 248). Auch das Jahrhundert
der vielen inneren Fehden macht keine Ausnahme : die Absagen und
Fehdeankündigungen gegen den Salzburger Erzbischof wie gegen den
Kaiser waren Rechtsmittel gegen Verletzungen der Ehre, des Besitzes.
Ehre und Treue ! Wie hoch standen sie in der Wertschätzungi da

sogar ein frommes Seiersberger Bäuerlein, Mert Muscher, sie testa-
mentarisch als einzige Ziele der Erziehung seines Sohnes vorschreibt
(Zs. d, Hist. V. 1935, S. 122). Wo aber kein spezieller Gehorsamseid
bestand, lehnten auch Ernst und Sigmund von Trauttmanstorff ein
Eingreifen ab, so in dem Prozeß auf Aufforderung des Seckauer
Bischofs Matthias (durch seinen Sekretär Sixtus Nell), mit den
Worten ; »Ich habe nur einen, Herrn, den Kaiser, dem ich den Treueid
leistete" (6. Oktober 1505. L.-A., S.-A. Seck., Scheitkod. V, f. 65^).

Die Lehensakten sind vorerst von Wert für die Familie n-

und Gütergeschichte des Landes, in beider Hinsicht untrenn-
bar verbunden mit dem seit 1918 an Jugoslawien angegliederten Teil
des einstigen Herzogtums Steiermark. An dieser
uralten Bindung könnte die Historie nur mit starker Einbuße vor-
übergehen, was unmöglich beabsichtigt werden konnte. Sehr viele
Familien nehmen teil am Lehensbande des güterreichen Erzstifts,
freilich verhältnismäßig nicht so zahlreich, als etwa in der kleinen
osttirolischen Herrschaft Itter, mit freilich oft sehr kleinen Gütern.
Auch tritt das Salzburger Lehenwesen in Steiermark, der entferntesten
Provinz der Metropole, erst später auf als in den anderen Ländern,
in denen der Erzbischof herrschte oder begütert war. Die Anziehiing
des Grabes des hl. Rupert, die in den Traditionsbüchern eine so große
Rolle spielt, ist hier nur mehr spärlich wahrnehmbar, und das Ver-
langen, einer Infel zu dienen, findet in dem 1218 gegründeten Bistum
Seckau frühzeitig seine Befriedigung,



So kommt es, daß uralte Sitten des Eigenmannwesens, seiner
Gebundenheit, besonders bei der Verheiratung, des Loskaufes an ge-
wissen Orten, bevor der Herr einen Leibeserben empfängt (554), der
Kinderteilungen (bis lim 1300), freiwillige Übernahme des Va&allen-
tums, Umwandlungen von Eigengütern in Lehen, um des Lehen-
Schirmes teilhaft zu werden (so Thomas Hunt, Jud u. a. L.-B, 8, f. 51u)

der Landschirm kann nur auf Eigentum erteilt werden (S. -A. Salzb.,
Seh. 3, Recup. Güter, f, 12) -, in den Salzburger Urkunden so vielfach
belegt, in den Seckauer Lehen noch stark vertreten, hier nur mehr
in dürftigen Spuren vorkommend. Das über die Bedeutung eines Lehens-
mannes für das Erzstift am besten unterrichtende Stück ist allerdings
auch hier schon zum Jahre 1190 (Graz, Otakar, 191 a/1) gegeben. Ich
kann nicht finden, daß man sich in späterer Zeit ähnliche Mühe gab,
solche zu gewinnen, ganz besonders auch deshalb nicht, weil die Ge-
v/ohnheit, mehrere Lehenshenen zu haben, baldigst einen großen
Umfang annahm, ja schon am Beginne des 14. Jahrhunderts der
geradezu unglaubliche Fall beurkundet ist, daß der Erzbischof einem
Vasallen (Goldegger) ausdrücklich erlaubt, gegen ihn zu kämpfen !
(Martin, Reg. 3, Nr, 203, 345. ) Nicht einmal einen Ersatzmann scheint
man von ihm verlangt zu haben, wie es erlaubt war. (Lehmann,
D. langob. Lehenrecht, S. 193, Nr, 28.)

So sehr es aber in der späteren Zeit den Anschein hat, als ob das
Streben nach Lehen nur mehr von den Lehenswerbern ausgehe, denen
der Erzbischof nicht gut widerstehen könne, so sind doch auch für
die beiden letzten Jahrhunderte des Mittelalters gerade für Steier-
mark offenkiindige Belehnungen ersichtlich, die ausgesprochene
Schutzmaßnahmen darstellen. Wir brauchen gar nicht bis zur
Zeit der Türkeneinfälle vorzudringen, zu deren Abwehr schon
1413 (so) der Adel und Klerus von Gmünd nach Salzburg zur Beratung
einberufen wurde (L. -A., S. -A. Salzb., l. Seh., Clagelibell vom 24. De-
zember 1528, f. l O") ; so 3 Penninger von ihrem Sitze Rädel bei
Gmünd, je l Weispriacher, Tanhauser, Lewbenegkher, 2 Rosenhaimer,
die Pfarrer von Gmünd und Maltein. Das habe sich 1477 wiederholt.
Steiermark war ihnen nächst Krain am meisten ausgesetzt, fast
ununterbrochen, bis 1607 eine Pause eintrat, von der 1629 geradezu
gesagt wird, "die Türggen gefahr und der Vscoggen (bei Gurkfeld)
ungelegenheit ist so hoch nicht in obacht zu nehmen und können die
herren von Lamberg, Atamis und andere cavaglieri dieser orten (um
Lichtenwald und Rann) sicher wohnen, warum nicht andere 7" (Ebda.,
Alienierte und recuperierte Güter, f. 77, 78.)

Viel ältere Grenzverwüster als die Türken waren die Ungarn
- auch noch in der zweiten Hälfte des Mittelalters. Erhielt doch der-
Erzbischof von Salzburg noch 1296, März 3, vom König Adolf von
Nassau die Erlaubnis, wegen der häufigen Ungarneinfälle Leibnitz zu
befestigen (Martin, Reg. 2, Nr. 284). Und wenn nicht viel früher von
20.000 durch sie geraubten und abgeführten Menschen die Rede ist,
scheint mir die Übertreibung doch nicht so arg, wie Pirchegger (Alpen-
länd. Monatshefte 1927/8, H. l). Man sehe sich in vorliegender Samm-
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lung die Hunderte von verwüsteten Hüben und Dörfer an zu Cilli
(Nr. 537/1), dem sie teilweise zu Lehen gegeben werden ; er konnte
sie besser schützen als ein kleinerer Herr. Dem Pettauer war 1280,
Juli 18, die Verteidigung gegen die Ungarn erleichtert (20/11), dem
Kapfensteiner werden 1322 Versprechungen von Schadenersatz gemacht
(zu 259/1). Kaum waren die guten Beziehungen und gemeinsam ge-
führten Kämpfe 1319, 1322 zwischen Österreich und Ungarn zu Ende,
als die verwüstenden Einfälle wieder begannen, anscheinend ohne
Befehl des Königs (Groß, Habsbgr. Reg. 3, Nr. 1929), nur durch böse
Ratschläge bewegen, wie Magister Petrus, Sohn des Banus Heinrich,
bekennt, als er den Erzbisehof um Verzeihung bat, nachdem er durch
Brand und Raub dessen Güter um Rann vielfach belästigt habe. Da
am 21. September 1328 (Groß, Reg. 1929) Friede geschlossen worden
war, kann es sich nicht um einen Verwüstungszug gegen landesfürst-
liche Besitzungen gehandelt haben. Neun Tage später sichert ihm der
Erzbischof von Leibnitz aus die Verzeihung zu, 1329, Dezember 6-
(L. -A., Hs. 1157, f. 96, 96" ; Martin, Reg. 3, Nr. 706, 712.)

Dasselbe Bild der zerstörenden Ungaraeinfälle ist hier belegt für
das folgende Jahrhundert. Es war sehr klug, den Besitzer vieler Herr-
schaften an Ungarns Westgrenze, knapp bei Steiermark, an das Inter-
esse Salzburgs zu knüpfen (Ellerbach, Nr. 126/2), das hier ausgedehnte
Zehentgebiete selbst verwaltete (1585 um Hartberg, Pischelsdorf,
L. -A,, S. -A. Salzb., 4. Seh., früher waren sie ja wohl auch mitunter
an andere vergeben, s. Stadegger, Zink). Was hier zu Witowecz (512}
und über Thurocz bemerkt oder zu Frick Rot und Hanns Sawrer (zu
4i 5/1) notiert ist, gehört zu denselben Grenzlandsleiden Ungarn gegen-
über, als die auf den nächsten Seiten gebrachten, mit Verwüstungen
verbundenen Verteidigungsmaßnahmen zugunsten Pettaus, obwohl
doch kein Krieg herrschte zwischen Ungarn und Salzburg.

Welche schwerfällige Rolle hiebei die Schützen mit ihren
Schützenlehen (Nr. 480, 537/1) spielten, läßt sich kaum
ermessen. Da wir sie auch anderswo treffen, sogar im Lavanttal zu
Löschental gehörig (besonders viele um Pettau, Veröff, d. L.-K. 25,
1908, S. 44 f. ), ist ihre ursprüngliche Bestimmung vielleicht mehr
gegen innere als äußere Feinde gerichtet gewesen. Eine ähnliche Ein-
richtung, aufgebaut auf dem Lehenswesen, mit Vermeidung des Wortas
Schütze, sicher auch gegen äußere Feinde berechnet, ist der Erwerb
vieler Hörberger Güter im äußersten Grenzland (244/1) und ihre Zer-
splitterung in 61 Einzellehen. (Literatur ; Pirchegger, Gesch, d.
Stmk. I, 1920, S, 283 ; II, 1930, S. 98 ff, Mitt. d. Hist, V. 42, Zeitschr,
d. Hist. V. 1922, S, 67, 72 f., 1924, S. 103 ff. über Türken und Ungarn,
v. Pirchegger, Klein, Ure. ) Vielleicht hatte auch "die Mark" (ö" n,
Friedau) noch militärische Bedeutung (Namensreg. zu Mark).

In Kriegszeiten genügten solche kleine Herren natürlich nicht,
das Land zu verteidigen. Als 1446 Johann Hunyad "mit her in das
land Steir getzogen und für die stat Pettaw körnen und sich da ge-
legert, auch prant und wüest da getan hat , wurden auch die salz-
Lurgischen Hauptleute zu Pettau beschuldigt, "prannt und schaden
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an gutem und leuten" verursacht zu haben, wofür der mitbetroffene
Sigmund Rauroschüssel in Salzburg durch Philipp Prewner, Verweser
zu Gretz, und drei genannte andere steirische Adelige Schadenersatz
forderte, der aber abgelehnt wurde, da die Brände "von andringunder
iiot des Huniad Jänusch", wie in Erfahrung gebracht wurde, gelegt
worden seien, "der sich mit heer für die stat Pettaw des nächsten
tags darnach, als die unsern (salzburgischen) solchen prant teten, für-
geslagen und die vorstat verprennt und die statt Pettaw hat nötten
wollen", nachdem dieser "krieg und intzug m das land Steir weder
uns noch unser gotshaiis in sunderheit berürt hat und auch sunder
von der vorbemelten obligunden notdurfft wegen zu rettung des gsloß
Pettaw, damit das in der veynt hannd nicht kome, auch landen lind
leuten dhainerlai schaden daraus ergienge, beschehen ist , 1448,
Juni 4, Eritag nach Erasmi, (L. -A., Urk. 6121 a ; hier 402/3.)

In Pettau waren also erzbischöfliche Hauptleute auch in Zeiten,
in denen Salzburger Besitz nicht unmittelbar bedroht schien ; um
wieviel notwendiger war dies einige Jahrzehnte später. Die dürftigen
Erwähnungen des neuen Feindes (273/7) sehe man im Register unter
"Türken" nach. Die Zeugen im Prozeß des Bischofs Scheit gegen das
Stift Seckau sprechen fast alle (darunter auch Haymer 210 a) von
mehr als 8000 durch die Türken 1480 abgeführten Gefangenen jeden
Alters und Geschlechtes aus der Diözese Seckau (deren damaliger
Umfang heute 106.000 Menschen beherbergt) und den außerhalb der-
selben liegenden bischöflichen Gütern (einmal statt letzteren offen-
bar ungenau ; und in den benachbarten Ländern). Der in Obdach
geborene Johann Paur verlor Mutter, Schwester und Bruder. Viele
getötete Menschen sah man in den Straßen liegen. (L.-A., S. -A.
Seckau, Scheitkodex (IV, f, 46", 51), Nur je ein Zeuge nennt + 12. 000
und + 16. 000 Abgeführte.

Ob die Lehenverleihungen als Schutzmaßregeln des eigenen Be-
Sitzes wirksam waren, erfahren wir freilich nie. Krägerloh (s. Seck.
Lehen, S. 6, Anm. 2) fand in den Lehensakten der Reichsabtei Essen
keine einzige Erwähnung einer kriegerischen Forderung oder Leistung
(S, 137), Für Österreich wird das Jahr 1705 genannt, in welchem zum
letzten Male Kriegsdienste von den Vasallen gefordert worden seien,
(Hinke, Kurze Darstellung, S. 10 ; S. Adler nennt, wohl irrig, das
Jahr 1605, Österr, Staatswörterb. III, Lehen.) Prausnitz (Lehen extra
curtem, S. 64) datiert Kriegsdienste noch mit 1728. Als Helnr. v.
Hohenloch (1300 ff.) die Besitzungen des Seckauer Bischofs ver-
v/üstete, um eine Belehnung zu erpressen, hören wir nichts von einer
Verteidigung derselben (Lehen, Nr. 160), Aber indem die Vasallen
sich selbst verteidigten, haben sie jedenfalls auch für den Herrn ge-
wirkt. Die vielen Schadensvergütungen in Salzburger Urkunden be-
ziehen sich aber zumeist auf förmliche Kriege, weniger auf Unter-
nehmungen gegen nachbarliche Übergriffe, einige Burghuturkunden
ausgenommen. Interessant wäre die Stellungnahme anderer Vasallen
in der Wolfsauer Fehde (523/12, 13), wenn darüber mehr Quellen
vorlägen. Man vergleiche 545,
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Für Familiengeschichte erwartet man in Lehensakten
wertvolle Ausbeute. Vielleicht darf man hier noch auf den besonderen

Umstand aufmerksam machen, daß die für einige Familien bekannte
Verbreitung desselben Namens über mehrere Länder hier in unge-
ahntem Umfang zutage tritt, als ob selbst Geschlechter minderen
Ranges zwischen Inn und Save an den verschiedensten Orten begütert
sein könnten. Der ursprünglich für ganz Innerösterreich gefaßte, aus
finanziellen Gründen auf Steiermark eingeschränkte Plan dieser Arbeit
förderte von. Anfang an eine weit reichende Aufmerksamkeit, die sich
hier in kurzen Bemerkungen kundgibt, die diesem merkwürdigen
Umstände aus Lehenbüchern und Urkunden Rechnung tragen. Der
Grundsatz war ; lieber ein Name zu viel geboten, als einen unter-
drückt, der vielleicht einmal zur selben Familiengruppe zu zählen sein
wird. Man vergleiche die Zusammenfassung zu Nr. 219, Harder. Daß
wir hier neben regierenden und anderen mächtigen Sippen auch
kleinen Leuten begegnen, deren Sitz, Haus, Turm, Veste oder Burg
damals noch recht bescheiden gewesen sein muß, liegt auf der Hand.
"Ein Castenhaus kostet mehr als ein Schloß", heißt es noch. im Clage-
libell an Erzherzog Ferdinand vom Jahre 1528 (f. 122 f. ).

Auch für eine Besitz- und Gütergeschichte des Landes
haben die Lehensakten ihren Wert. Da ursprüngliche Dotationsgüter
nicht einmal zu Leibgeding, höchstens auf Lebzeiten des Bischofs,
schon gar nicht zu Lehen vergeben werden durften (Seck. Lehen
Nr. 371, S. 214), geben die Lehengüter den vielleicht größeren Teil
der nachher erworbenen Güter, wobei freilich fraglich bleibt, zu
welchen der beiden Gruppen man weggegebene Zehent- und Berg-
rechte rechnen soll, über die unten noch gehandelt werden wird. Für
das Bistum Seckau sind die selbst erworbenen Besitzungen sehr zahl-
reich ; in den wenigsten Fällen läßt sich aber die Art der Erwerbung
und ihre Zeit nachweisen. So war es auch mit den Salzburger Gütern
in Steiermark. "Die salzburgischen Haben sind hier (bei Zwettendorf,
Pettau, wohl für mindestens das ganze Vitztumamt Leibnitz gültig)
alle den Erzbischöfen eigentümliche Mie thub e n", heißt es 1629
(S. -A. Salzb., 3. Seh., f. 88"). Nicht überall kann es so gewesen sein, weil
diese Besitzform eigens hervorgehoben wird. Man kann nur erstaunt
sein über die doch ziemlich große Zahl der hochstiftlichen Lehengüter
um Pettau und Rann, über die Weinberge und Abgaben derselben in
diesen südlichen Gegenden, die alle noch dem Leibaitzer Vitztum
unterstanden. Dazu mag man die Lückenhaftigkeit unserer Quellen
berücksichtigen, welche manchmal aus einfachen Kaufbriefen und
späteren Notizen in wertvoller Weise ergänzt werden, wie bei
Breuner, Galler, Stadler u. a.

Die Hoffnung, aus Besitzesresten auf alte Herstammung zu
schließen, ist recht klein geworden ; nur zu Strasser (etwa auch Reichen-
ecker) konnte eine entsprechende Notiz gebracht werden. Wohl aber
muß mit der Möglichkeit gerechnet werden, daß ferne liegende Güter
und Lehen in noch größerer Zahl zur gleichen Familie gehören konnten,
als man bisher zu ahnen vermochte. Besonders der sälzburgische
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Lungau ist die Urheimat vieler Familien, die vo.n dort
aus in Steiermark und Karaten Fuß faßten. Und sollten nicht die am
weitesten nach Südosten versetzten Pettauer, Königsberger u. a, in
ihren Lungauer Gütern ihren wohl von den Vorfahren ererbten Rück-
halt gegen Unfälle lange Zeit mit Absicht festgehalten haben ? Viel-
leicht sogar die Teufenbacher, deren spätere sogenannte Stammburg
doch noch 1360, 1373 den Welzern, wenigstens als Mitbesitzern, ge-
hörte (L.-A., Urk. 2743, 3179, 3584). König Ruprecht von der Pfalz
ließ sich sogar vormachen, sie (wohl nicht die oststeirische Veste T.)
sei ernst Reichslehen gewesen. (Diese Beitr. 30, S. 116, Nr, 442,)

Teile der besten Weinlagen des Landes, nördlich von Pettau und
Friedau, das Sausal u. a. gehörten zum Bereiche der Salzburger
Kirche ; in ihnen hatten nicht bloß der Landesfürst und der Deutsche
Orden, sondern auch seit dem 15. Jahrhunderte zahlreiche Stifte,
Herren und reich gewordene Bürger ihre W^eingärten, Bergrechte und
Zehente. Der Handel mit den Weinen lag vorzugsweise in den Händen
der Pettauer Bürger, also salzburgischer Untertanen, welche politische
Spannungen zwischen den Landesherren mit Straßensperrungen zu-
gunsten steirischer Städte zu bezahlen hatten. Im erstmaligen Friedens-
Schluß von 1458 (386/38) verschaffte ihnen der Erzbischof die Er-
neuerung der alten Briefe und Gerechtigkeit, "ir paw und ander ir
wein, die auf dem Deutschen werden und wachsen, (so schon
1399, L.-A" Urk. 3961 ; vgl. Sachreg. zu Deutsch), auch all, die solh
wein zu Pettaw kawffen oder heben werden", ungehindert durch
Marburg, (W.-)Feistritz, über den Radel und durch den Drauwald
führen zu dürfen, was der Kaiser ,, aus Dankbarkeit von sundern
Gnaden" am 8, April 1459, W.-Neustadt, gewährte, (Salzb, Kammerb. 5,
Nr, 405, L.-A., Urk, 6737 b Kop, ) Dieses "deutsche" Pettauer Ländchen
ist in unseren Lehensakten verhältnismäßig am besten vertreten. Die
Besitzumwälzung 1630 (s. zu 229/10) wird kaum Wesentliches geändert
haben. An Stelle der Abziehenden kamen die "Gehorsamen", deren
Wünsche, besonders die Hanns Ulrichs von Eggenberg (S.-A. Salzb.,
Seh. 3, f. 49, 52"), in Salzburg fast als Befehle galten.

Von der wirtschaftlichen Ausbeute unserer Akten
sei hier nur auf ein Kapitel aufmerksam gemacht, das sonst leicht
übersehen würde. Noch ganz an die Hochkulturarbeiten des Mittel-
alters erinnert eine erzbischöfliche Urkunde vom 8. Jänner 1424, durch
die den Getreuen Hannsen und Martern den Ramseydern und sechs
ihrer ehelichen Söhne "gelassen" wird ein "vast verlassen und ver-
wachsen" einstiger See im Pinzgau (Wanning oder Warnung) zur Aus-
räumung unter Schonung der Wälder gegen lebenslängliche Aus-
nützung der Fischerei ohne anderes Entgeld ; wenn die Erzbischöfe
im Pinzgau weilen, ist ihnen das Mitfischen für den Eigenbedarf vor-
behalten. (Reg. Eberh. III, f. 72, Nr. 257 ; R. Mell, Mitt. Salzb. 44,
S. 249, Nr. 68. ) Das ist noch eine der großen Arbeiten, jener Zeit, die nur
durchführbar waren für den, der über große Arbeitermassen verfügte.

Ganz anders verhält es sich mit den Bergbauarbeiten. Hier
standen als Unternehmer die Bürger obenan. So verpachtete mit
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Urkunde vom 30. September 1414 der Erzbischof gegen die Frohne
an ihn und das Vierzigste! an den Dompropst auf zehn Jahre das
Bergwerk im Murwinkel im Lungau "am Hohengang" an je einen
Bürger von Salzburg, Friesach (Lekchär), Murau (Goldschmied) und
noch an ,14 genannte Judenburger Bürger. (Ebenda, f. 37, Nr. 127. Vgl-
Unpartheyische Abhandlg., Salzb. 1770, S, 339. ) Die früh einsetzende
Bergbaugesetzgebung scheint unfreie Arbeiter bei diesen Unter-
nehmungen ferngehalten zu haben.

Die Unternehmer der ersten Gattung, Ramseyder selbst, sind die
Hauptträger der vielen Lehenvergebungea ; von den 17 Namen der
zweiten Gruppe stieg nur Lekcher empor in die Reihe der Leheaträger
des Erzbischofs. Das ist wesentlich begründet im hohen Alter der
Lehen überhaupt. Unsere Sammlung zeigt Beispiele genug für die Er-
Werbung der Lehen durch Bürger im 15. Jahrhunderte, von denen viele
wieder bergab stiegen, andere als Besitzer feudalen Gutes in die
Reihen des Adels selbst eintraten. Reichsritter von Pantz hat die
Bergbauunternehmer um den steirischea Erzberg, die es bis zur Adels-
Verleihung brachten, zusammengestellt (Die Gewerke im Bannkreise
des steirischen Erzbergs, Jahrb. "Adler 1917/18 u. sep,), Wie viele
sind ihrer, die uns schon in unseren Lehensakten entgegentreten : So
die Püchler, Hämerl, Harlanger, Gärtner, Geansprunner, Fuchs,
Körbler, Moser, Reutter, Strasser u. a. Panz berührt nicht den alten
Adel und die kirchlichen Genossenschaften, die ebenfalls mitbeteiligt
waren an der Gewinnung und Verarbeitung edler und unedler Metalle.
Unsere Nr. 3 zeigt Adel und Bürgertum bei gemeinsamer Arbeit in
fast unbekanntem Bergbaugebiete.

Weniger scheint der Adel an den Geldgeschäften in den Städten
beteiligt gewesen zu sein, außer als Darlehenswerber. Ganz fehlte er
aber nicht. Der Reichtum der Zehentpächter und Zehenteiimehmer
gehörte wohl noch dem 13. und 14. Jahrhunderte an. In späterer Zeit
mehren sich die Klagen über die geringen Ertragnisse solcher Zehent-
geschäfte ; die erzbischöfliche Kammer hat in ihren Forderungen
angefangen, noch mehr auch an sich selbst zu denken.

Wie bei den Seckauer Lehen sei auch hier auf die übersichtliche

Gruppierung unter "Lehen im Sachindex verwiesen.

2. Einige Grundsätze der Bearbeitung,

Form und Formel der Salzburger Lehensakten bis 1520 sind von
seltener Schlichtheit ; ihnen schließt sich auch die kaum zu über-
treffende Einfachheit der beinahe einheitlichen Orthographie an, die
stufenweise abnehmenden Zeichen für Umlaut (und wohl auch für
Dehnung) etwa ausgenommen. Das will angesichts der manchmal "ver-
wilderten deutschen Rechtschreibung" in jener Zeit (Weizsäcker
Deutsche Reichstagsakten l, S. LXXI) viel sagen. Die genaueste Sorg-
falt zeigt der Schreiber im Lehenbuch l unter Erzbischof Johann 1429
bis 1441, der keinen Doppelpunkt wegläßt über dem w der Diphtonge
(ew, aw), und nur selten einen vergißt über dem Schliiß-ar. Man
möchte ja gerne darauf verzichten, ganz besonders, wenn er, wie sehr
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häufig, töchter, äcker schreibt für Einzahl und Mehrzahl, oder etwas
seltener neben hueben hüeben, oder Müer, marchfüeter, ja fol, 175
sogar in zwei Zeilen gut, guet und gut mit " über u, ohne daB die
Bedeutung wechselte. Der U-Strich, selten angewendet, kann nur den
Umlaut bedeuten, erst gegen Schluß unserer Zeit kann er gelegent-
lich auch schon u bezeichnen, wie er ebenso anderswo manchmal
noch im 17. Jahrhunderte als Umlaut gelesen werden muß. Der Name
Wilpenhofer (527) ist bald mit u (ohne und mit u-Strich), bald mit ü
geschrieben ; daß letzteres richtig ist, ergibt sich erst aus seinem
letzten Vorkommen (Wylpenh. ) unter den Erzbischöfen Leonhart und
Ernst.

Die Schreiber der folgenden Bände werden immer sparsamer,
hören aber nie ganz auf mit dieser im Grunde doch regellosen Schreib-
art. Uns gilt gerade in den besprochenen Fällen als Führer die b a y -
r i sehe Mundart, welche zu entscheiden hat, so daß uns hueben,

güeter, füegen, fueter u. ä. als einzig berechtigte Wiedergabe gilt.
Ähnlich überflüssig sind körnen, süllen, deren letzteres der Aus-
Sprache nach mit suellen ganz gut zu geben wäre. Aber hat man nicht
doch einst schol und schallen gesprochen, wie Urkunden zeigeii, heute
aber nirgends mehr ? Das e mit den zwei Punkten darüber, in einigen
seltenen Fällen dem ä gleichgesetzt, könnte als solches geschrieben
werden. Weizsäcker (S. LXXVII) empfiehlt die Weglassung der
Punkte. Aber warum nicht auch überaus häufig über u, o ? Die
deutschen Lettern kennen kein V mit zwei Punkten, Nur mit Wider-

streben setzte ich für letzteres Ve, was doch fast jeder falsch lesen
wird, Y mit einem Punkte ist nur im ersten Lehenband regelmäßig,
später sind zwei oder keiner - also eine ebenfalls bedeutungslose
Sache. - Die Reihenfolge der Namen soll den unten zu Namen-
register angeführten Grundsätzen entsprechen.

Es wurde getrachtet, den Text mit dem Wortschätze der Urkunden
wiederzugeben, auch wenn Gänsefüßchen nicht am Platze sind.
Andererseits wurde auch bei wörtlicher Mitteilung nicht immer jedes
item, gelegen u. ä. aufgenommen, ja sogar das Wort Erben oder ehelich
ist überflüssig, da das Gegenteil stets eigens hervorgehoben wird mit
bastardus, illegitimus, adoptivus ; amicus (1500 ff.) ist in der Mundart
bekanntlich Verwandter schlechthin. Köstlich sind Mitbelehnungen
noch Ungeborner, aber schon im Mutterleib befindlicher Erben
(L. -B. 7, f. 10V ; 8, f. 2, 76, 96). - Die wahrlich nicht kleine Zahl

wörtlich wiedergegebener Urkunden soll doch wohl genügen.
Mit Nachdruck sei hier darauf hingewiesen, daß in den folgenden

Urkunden nur von Salzburger Lehen und Erzbischöfen die Rede ist,
außer wo anderes ausdrücklich bemerkt wird. Die nicht immer mit-
geteilte Form der Aufsendung von Lehen durch einen offenen Brief
ist Regel, also entbehrlich ; geschieht dies mündlich, mit der Hand
(Nr. 139/1) oder mit versiegeltem Brief, wird dies zumeist hervor-
gehoben. Der Titel Getreuer wird stets mitgeteilt, schon weil ihm
dessen Tilgungen (Reg. Eberh. III, f. 59, Nr. 210 u. a. ) eine erhöhte
Bedeutung geben. Doch sind in Urkunden vom 11. April 1191 (Salzb.
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U.-B, 2, Nr. 479) die fideles auch den ministeriales gegenübergestellt,
ebenda, Nr. 983, aber den familiäres gleichgehalten. Die Titel Herr,
edel, vest kommen in den ungedruckten Quellen wirklich nicht
öfter vor.

In Klammer gegebene Datierungen sind, wie bei den Seckauer
Lehen, aus der Umgebung erschlossene, wahrscheinliche Angaben, bei
sonst undatierten Stücken. Daß die sachliche Vollständigkeit bewahrt
wurde, ist selbstverständlich ; schon deshalb wurden sorgfältige
Inhaltsangaben regelrechten "Regesten" vorgezogen. Die Wert legen
auf die Kostbarkeit des Augenlichtes, werden mir Dank wissen, daß
kleingedruckte Anmerkungen fast ganz fehlen ; Bemerkungen
und Zusätze, oft wertvoller als der Text selbst, werden diesem

angereiht, darunter vorzugsweise solche, die auf den Geschlechts-
namen mit oder ohne vermutliche Zugehörigkeit und auf beiläufige
Lage anderer Besitzungen Bezug haben, was alles bei großen be-
kannten Geschlechtern weniger nötig ist,

Unter den Bemerkungen sind solche über Zehnte, etwa
auch Bergrechte, nebst einigen Notizen über Lehen in
späterer Zeit. Das sind die drei bevorzugten Besitzgattimgen
der bischöflichen Kirchen in unseren Landen neben den geradezu
privilegierten Dotationsgütern, In Zehentsachen ist der Bischof oberster
Richter (Seck. Lehen Nr. 317/1, Anm" L.-A" Urk. 989 d), in Lehen-
Sachen übt er diese Gewalt aus mit einem Kolleg der Mannen gleichen
Ranges mit dem Geklagten (hier Nr. l ; bei Martin, Reg. 2, Nr. 509,
auch ohne ein Kolleg), Als die österreichische Regierung vom Klerus
die Verlautbarung einer Fleischtaz Verlangte (1729 ?), beschwerte sich
der Erzbischof mit der Festsetzung, daß von altersher nur Zehent und
Bergrecht auf der Kanzel verkündet wurden. (35 Beschwerden, S. -A.
Salzb., Seh. 4. ) Davon steht der Zehent dem Lehen näher. Seine Ver-
leihungen werden manchmal, wie bei Lehen, auf männliche Erben be-
schränkt, ohne daß das Wort Lehen gebraucht wird, so 519/8, zu 106.

Zwar wird der Zehent meist "gelassen , seltener "verliehen . Aber
hier einen wesentlichen Unterschied zu suchen, ist eitel Spielerei (zu
131). In einem Dutzend amtlicher Zuschriften unter Erzbischof Wolf
Dietrich zwischen 22, März und 5. Mai 1595 an die steirische Land-

schaft über verkaufte Zehente wird stets der Ausdruck ge-
braucht : zu Lehen verliehen (S.-A. Salzb., 4, Seh.). Selbst
vom hier öfter vorkommenden verpfändeten oder verpachteten, nie
zu Lehen verliehenen Stradner Zehent gebraucht der Lehenpropst
Lorich 1630 die Bezeichnung : Inlassungskauf lehenweise (ebenda 3,
Seh. f. 17). Vgl. 174/2. Aber selbst bei der anscheinend rein wirt-
schaftlichen Zehentvergebung in Nr. 156/1 ist der nur in Lehen- oder
Leibgedingsbriefen vorkommenden Dienste als Beweggrund gedacht.
Vergleichenswert ist der Wandel in Nr. 191 b. Nach dem steirischen
Landrecht (hg. v. Bischoff, Nr. 141) kann der Zehent nur Lehen sein.
Ob mit oder ohne Verpflichtung zu Gewärtigsein wird nicht gesagt.

Dem Gesagten beiläufig entsprechend, werden hier Zehentver-
gehangen durch den Erzbischof aufgenommen, Zehenterwerbungen auf
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andere Art aber nicht. Wenn z, B, Ruedel der Plankenwarter mit
Wirtin und Erben 1305, Juli 12, seinen Sechstelzehent in der Pfarre
S. Stefan bei der Lemsitz an das Stift Stainz verkauft für 200 gute
Gulden und 70 gute Giilden Pfeninge (L.-A" Urk. 2944), so wird davon
Salzburg beziehungsweise Seckau nicht einmal verständigt worden sein.

Beim Bergrecht wird keiner der obigen Ausdrücke angewendet.
Es ist altkirchliches Gut, weiter nichts. Aber einem Juden verpfändet
wird er meiner Kenntnis nach ebensowenig wie der Zehent, wohl aber
oft der Weingarten selbst.

Über das Ausmaß beider. Nach meinen Ausführungen in
Zeitschr, d, Hist. Ver, 1935, S, 116, wurden in Seiersberg durchschnitt-
lich 13-12 (so S. 88) Liter von einem halben Joch zu Bergrecht von
Goß eingehoben. 1322 (Hs, 1157, f. 22") wurde von Salzburg dessen
Höhe nach der Ernte (ferlilitas) bemessen. So noch 1545, ja gegend-
weise sogar noch 1828/1830 (S.-A, Salzb., 4. Sch" 3, u. 2, Stück, und
Lehensfassionen, S, 436-465). Demnach wäre gegeben worden von
l Startin Weinmost 2i/g Sechter (zu je 91/g, 10, 12 oder IS'/g Tisch-
kandl ä 1-64 Liter, Baravalle, Zeitschr. 1929, S. 68). Aber auch der
Zehent habe nur 3 Sechter vom Startin (== 30 Sechter) betragen.

Abweichende Angaben finden sich - weniger zu 1828 als - zu
1551/3 für das Hintere Sausal (Steinwand u, a. ) mit nur 2 oder l Sechter
vom Startin (für Bergrecht), beide von je l Bergviertl (so), ersteres
,, in einer gleichen jarzahl", letzteres "so in der jarzahl ein oedts jär
ist. In Oststeier wird das Bergrecht in Achteln behoben, deren 20 im
Jahre 1585 einen Startin gaben (S. -A. Salzb-, 4. Seh. ), während in den
Urbaren des Bistums Seckau (1601, 1604, 1607, 1609, Bist. -Arch. ) zum
Amte Heiligenkreuz gleichmäßig bemerkt wird : 3 Bergviertl ==:
6 Achtel Most zu 10 Tischkandl, jedes 12 ̂ , das gäbe 120 ̂  (== i/ fl.
=: 4 Schilling, so ausdrücklich bemerkt), für l Achtel, derselbe Preis,
der häufig (auch: schon im Gößer Codex von 1462) für den Eimer ange-
geben wird. Sogar die Weichinger hatten "ihr eigenes Maß 357/2,

Über andere lehensverwandte Besitzformen sehe man Inwä r t s-
e ig en im Sachregister, Lit, bei Nr. 7 und Mell A,, Grundriß, S. 113 ;
es sei "dienstfreies Eigentum des einschildigen ritterlichen Eigen-
manns" (?). Ein Eigen kann aber auch Inwärtseigen sein, unver-
äußerlich, so 203/3. Also Vorstufe eines Fideikommisses ? S. u, 309,
Brurinsee 1511, Ein Lehen aber kann wohl dem Lehens-
mann, niemals aber dem Lehens h errn verloren
gehen! (Lehmann, S. 123.) - Leibgedinge sind unten zu
Burghut berührt ; sie sind zeitlich beschränkt, meist auf Lebens-
zeit, zumeist ohne bestimmte Verpflichtungen,

3. Quellen.
I. AchtLehenbüchervoii 1429-1520, alle im L.-R.-A, zu

Salzburg, Papier, Kl. -Fol,, in Perg, gebunden, meist von wenigen
Händen partienweise geschrieben, also Reinschrift ; selbst die häufigen
Notizen in den Schlußbänden gehen auf ganz wenige Hände zurück,
die also offenbar amtlich sind. Bis Lehenbuch 6 dient in den meisten
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Fällen die Amtsdauer des jeweiligen Erzbischofs zur Datierung. Die
Archivsignatur umfaßt als Lehenbuch l und 2 die beiden Heftchen
Lehenregistraturen des 16, Jahrhunderts, über die unten einiges mit-
geteilt wird. Da sie aber nur ganz unvollständige Fundortsangaben
sind, beginnen wir die Lehenbuchzählung erst mit dem 3. Band.

Lehenbuch l (L.-B. l), signiert 3, 1429-1441, von Erzbischof
Johann von Reisberg, 193 meist beschriebene Blätter, Die Haupt-
hand schrieb fol. l-49", 59-66", 68, 75-103, 111-124, 131", 150-169",
183"-186". Datierungen : f. l mit 1439 ! (Nachtrag ?) f. 4 ff. um Vin-
zenzi 1434 ; die Kärntner Belehnungen fanden statt in Friesach, Fc-
bruar 1433, die des Vitztumamtes Leibnitz zu Pettau Ende 1432 und
Anfang 1433 (Anm, zu Kelz). Ohne irgend eine Datierung schrieb eine
dritte, sehr zierliche Hand f, 55-58", 73, 103-, 131, 143-144" 181^.
182. Sie ignoriert den Lehenbrief, während die beiden anderen Hände
diirch Habet literam ihn anmerken. Der Schluß der datierten Gruppen
ist nicht immer sicher aufzufinden,

Die Einteilung ist nach Landschaften durchgeführt. Fol. l ; Die
Lehen der Haiiptmannschaft und Hofmeisteramt zu Salzburg, hiedis-
halben des Tauern, in und vor dem Gebirge, und zu Bayern. Fol. 59 :
Zillertal, 60"-66" 110 Belehnungen auf der Brücke zu Itter, 68-72
Ennstal und Österreich (letzteres Tullnerfeld mit Lehen des Freunts-
hauser, 76 Eimer Wein, 80 Joch Äcker, 5 Joch Weingärten, 17 %
Geld u. a.), f. 75 0. - und U. -Kärnten ; vom Vitztumamt Friesach :
Lungau, f. 93 Lienz (O.-Drauburg, Virgen, Matrei, Stall, Vellach u. a.},
f. 111 U.-Kärntea, vom Vitztumamt Friesach : Fohnsdorf, Zeiring "bis
Leoben, Lavanttal (Schützenlehen zu Löschental gehörend); f. 150
die Lehen in Steiermark und im Vitztumamt Leibnitz, Fol, 177 Auf -
Schrift wie f. l mit Gütern zwischen Chiemsee und Lungau.

Bloße Belehnungsbeurlaubungen sind sehr selten. Zu einer Leib-
gedingsverleihung für den Friesacher Richter Konr. Vannauer von 1430
ist notiert ; Infrascripta copia non debet hie stare, sed scribatur ad
registrum literarum (f. 76). Also diese Art Briefe kommt nicht regel-
mäßig in das Lehenbuch hier wie in den Lehen des Bistums Seckau.

Ein nicht erhaltenes Lehenbuch des Erzbischofs

Friedrich Truchseß von Emmerberg 1441-1452 mit mindestens
147 Blättern Text (wie das oben erwähnte des Erzbischofs Eberhart IV.
1427-1429 mit sicher 43 Blättern) kennen wir nur aus den Fund-
stellenverzeichnissen in den Lehenregistraturen des XVI/2 saec.

2-Lehenbuch des Erzbischofs Sigismund von Volkersdorf 1452,
November 10, bis 1461, November 3. Dieses hat nur 67 meist be-
schriebene Blätter. Die bis Ende reichende Haupthand hat nur einmal
eine Jahreszahl 1456, die paar Nachtragshände sind aber häufig datiert
mit Zahlen von 1457 bis 1461. Die 27 Gruppen der Landschaften sind
außer Zillertal, Itter, Enhalb der Tauern, Salzburg, HaUein, Ennstal
(auch mit Radstadt) und einigen Pfarren nach 39 Gerichten genannt,
doch fehlen Kärnten und Steiermark fast ganz. Nur das Ennstal und
,, in Grätz" mit zusammen 15 Stücken bilden einen kleinen Bruchteil von
L.-B. l. Ein obersteirisches Gut in der Gaal findet sich unter den Os t-
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tiroler Lehen, Die Landschaftsabgrenzung ist überhaupt immer nur nach
einem Gut oder mehreren, nicht nach allen vorgenommen. Das ist bei
L.-B. 2 am wenigsten störend, weil hier fast nur kleine Lehengüter
geboten werden, bis herab zu Jahreseinkünften von 6 Kreuzern (f. 2"),
Die Dienste (f. 29", 35, Zettel vor 39 direkt Gült genannt), also der
eigentliche Lehenwert, sind seit L.-B. 2 meist angegeben, in L.-B. l
nur selten.

Daß die Größe des Grundstückes den Zins nicht immer be-
einflußte, zeigt derselbe Dienst 4 ^ für l Achtel von 2 Vierteln (f. 54),
für drei Tagwerke (f. 8, 16U, 25), ein Joch (f. 11) und l Viertel Acker

(f. 25", 63), Während aber Pfund und später Guldenwährung (Gold-,
Unger-, Rheinisch-) für die Höhe der Dienste genannt werden, haben
die Osttiroler die ganze Zeit das Veroneser (Ferner) Pfund (Martin,
Regesten 2, Nr. 116, 358, 359), nur V^ Mark Silber, aber L.-B, 5,
f. 7" : 22 % Ferner = 4<B ^4^ 6^~; L, -B, 8, f. 20 ; li/g % P. =--
18 Kreuzer, Das wäre l tC P. = i/s 9 ^. L.-B. 4, f. 86" : 49 % P. =
10 Golddukaten !

L.-B. 2 wurde laut Überschrift am Vorsteckblatt auf Befehl des
Erzbischofs Sigismund begonnen um Lucie (13. Dezember) 1452 ; es
bietet 655 Eintragungen (Zillertal 75, Itter 5), L.-B. l aber 928. Manche
Namen der Belehnten sind getilgt, andere Namen hingeschrieben, oft
mehrmals. Das hat offenbar der Mann im Auge gehabt, der später an
den Rücken schrieb, die Lehen stammten von sechs Erzbischöfen.
Fol, 34, 56", 60 wird ein novus liber feudorum genannt, in welchen
die betreffenden Stücke einzutragen seien. Das ist aber nicht der heute
verlorene Band der Lehensregistratur, der nur Ritterlehen enthalten
würde, s, u.

L,-B. 2 ist in der Hofmeisterei entstanden (ein Privatbrief
an den Hofmeister von 1437 liegt bei) wie L.-B, 5 (darüber f. 48", 74,
83), L.-B, 7 (f. l", 38, 47, 60) und auch 8 (f. 85, 93"). Alle diese vier
Bände haben als Randnotizen das einem S deutscher Handschriften
jener Zeit ganz gleiche Zeichen. Wie die in der Kanzlei geschriebenen
Bände in Notizen auf die Lehenbriefe hinweisen, so dürfte dieses S
der Hofmeistereibände dasselbe bezeigen, etwa aufzulösen mit
S(criptum). Manchmal häufen sich diese Si wenn Namensdurch-

Streichungen und Neuschreibungen geschahen. Bei Textesdurch-
Streichungen fehlt es regelmäßig. Merkwürdig ist, daß auf einem
Originalzettel angemeldeter Lehen (L. -B. 2 vor fol. 30) dreier Lehens-
werber ("ich nim", aber alle von gleicher Hand, wohl des Sekretärs)
fünf solche S stehen, in der Eintragung f. 29", 30 aber doppelt so viele
sind, unregelmäßig auf beide Ränder verteilt.

Lehenbuch 3, 1462-1466, des Erzbischofs und Kardinals
Burkhart von Weißbriach (Einzug 28. Februar 1462). Inceptus est 1462.
Landschaften ; Bayern (39 Belehnungen), f, l QO-20 174 Belehnungen
"in Veträr herschaft auch im Cilerstal, Brixental, Kiczpuhel, Kopfstain
(f. 12 ff. vollziehen hier die Belehnungen am 22. Mai 1463 statt des
Erzbischofs der Hofmeister Hanns Stübmer, Hofmarschall Cristoff
Trawner lind Jacob Turner, Pfleger zu Itter), Salzburg vor und in dem

2*
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Gebirg, f, 23-42, 50-63, mit 97 -}- 77 Eintragungen. Im Lungausind
deren 16, Kärnten 34, Ennstal 18, Steiermark nur 16 (f. 136-137").

Lehenbuch 4 und 5, 1466 bis zur Übergabe am 14, Jäiüier
1482, sind das Kanzlei- (darüber fol, 109) und das Hofmeisterlehen-
buch des Erzbischofs Bernhart von Rohr, Ersteres bietet noch einige
Notizen bis 1498 und 15 datierte Stücke des Administrators Erzbischofs
Johann von Gran 1482-1489 (f. 74-78, 138-140), angefangen vom
21. Jänner 1482. Das inceptus est 1466 gilt für beide Bände, L.-B, 5
aber "nach 29. Juni"; beide heißen einfach Lehenbuch,

Die Haupthand, welche in L.-B, 4 zu jeder Landschaft die ersten,
fast immer undatierten. Stücke eintrug, ist der vom L.-B. 3 sehr ähn-
lich, so daß ich mir erst durch Herrn Archivar Dozent Dr. Burkhart
Seuffert mit der Poppschen Schriftwinkelmethode den Beweis
erbringen lassen mußte, daß die beiden Hände doch auch verschieden
sein können. Zieht man Ermüdungserscheinungen, abgenützte Feder,
eiligere Arbeit, manchmal auch wechselnde Tinte in Betracht, so mag
man die ganze Arbeit des bisher umfangreichsten Kodexes (178 Bl"
nur wenige leer) vielleicht nur drei oder vier Händen zuschreiben.

, Fol. l-82 bringen "die lehen in der haubtmanschaft und hof-
maisterambt zu Salzburg hie dishalben des Tawren, in und vor dem
gepürg, auch in Baym" mit 337 Belehnungen, - F. 78 schließt die
gleiche Hand ein Stück des Administrators und beginnt wieder mit
Erzbischof] Bernhart, also spätere Aufarbeitung, wie wohl alle L,-B.-
Neun Stück Lehen zu Vtter stehen f. 83-84", worauf f. 85-93 bis
173 Belehnungen folgen, die am 24. August 1467 (an einem Tage !) vom
Erzbischof Bernhart selbst in Vtter vorgenommen wurden. Von den
17 Stücken "Ennstal und Österreich" auf f. 95-98 ist anscheinend
keines österreichisch, der Name daher nur von früher her beibehalten.
Unterkärnten, Vitztumamt Friesach, Lungau umfassen 63 Eintragungen
f. 103-140. Das Flußgebiet der Isel wird stets als Teil Kärntens be-.
trachtet. Unter "Nota die lehen in der Steyrmarch und in dem vitze-
domambt gen Leybentz" stehen f. 143-173 153 Belehnungen, worauf
zu gelegentlichen Beurlaubungen in früheren Teilen ein kurzes Kapitel
mit Urlauben "1478 inceptum" folgt.

L.-B, 4 hat in manchen Teilen das Bestreben, datierte Eintragungen
chronologisch zu ordnen, so, ansteigend von 1471-1484, fol. 43, 44,
50" bis 76, dann wieder 117, 124, 126-128, 131-140, 150, 153-157,
162-175. Wirklich datiert, sind darunter nur l bis 3, 4 auf einer Seite.
Die nicht datierten dürften den Daten der benachbarten Stücke ange-
hören, das komme durch die Klammern zum Ausdruck ! Außer geben,
bescheen, kommt einmal script. (f, 59U), häufig act" dat. vor (nur f, 59,
59" acta), factum öfters (f. 71, 138).

Das L e henbuch 5 hat 110 Blätter. Die Eintragungen sind nach
40 Landschaften geordnet. Da aber hier die Namen der Lehenwerher
besonders oft durchgestrichen und mit neuen ersetzt sind, kann man
nur mehr von Lehengruppen sprechen, deren vom Zillertal 100 aufge-
fuhrt werden, von Brixental und Vtter samt den Nachträgen dazu
(f. 86, 92 ff.) sogar214 Belehnungen, .darunter eine mit 3 Kreuzer !
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(I, 2, Hofanteil). Die Anfängshand ist uns schon begegnet in den Nach-
trägen von L. -B, 2 (1457 ff, ), ein paar andere folgen ihr. Kleinera
Gruppen sind datiert mit 1473, 1474, einzelne Stücke mit 1465, 1466,
1482, 1488, derSchluß mit 1491-1493, also schon der Zeit des Erz-
Bischofs Friedrich angehörend. Daß auch von den Namen hinter-
einander einige in die Zeit des Erzbischofs Johann (1482 bis
1489) hineinreichen, ist wahrscheinlich ; es wird auch von ihm ein
Lehenbuch zitiert, so L.-B. 4, f. 17", 51U, 172 ("f öl. 148" des L. -B. des

Erzb, Joh., s, u. 533/6), eine Handlung erwähnt (L. -B. 4, f. 72), aber
wir besitzen von ihm kein L.-B" auch Lehenreg. XVI/2 s, kennt keines.
-- L.-B, 5, f. 3" (Waldner) ; ist in das new lehen puch geschriben.
Die Stelle findet sich L.-B, 7, f. 2", das ist also die Fortsetzung von
L.-B. 5.

Le henb uch 6 und 7, 1490-1494, sind das Kanzlei- (f. 67) und
das Hofmeistereilehenbuch des Erzbischofs Friedrich von Schaunburg
(vom Dezember 1489 an) ; jedes ist inceptus 1490. L.-B. 6 bietet
300 Lehenbriefe, davon, durch recepit bezeichnet, 231 gelöste, 52 nicht-
gelöste Lehenbriefe, der Rest trägt keine Bezeichnung. Der begreif-
licherweise überwiegende Teil Salzburg in und vor dem Gebirge
(Lungau wird stets mit Friesach genannt) und Bayern 112 -|- 39, der
Schlußteil Steiermark und Vitztumamt Leibnitz (f. 169^177) nur
15 + 3, Itter 17 -(- 2, Kärnten (Iseltal, Lungau) 81 + 6, Ennstal und
Österreich 6 + 2. Sollte S in L.-B, 2 und 5 auch auf den Lehenbrief
Bezug haben, wäre die Zahl der ungelösten Lehenbriefe dort viel
größer. In L.-B. 6 ist es geradezu überflüssig, von Handwechsel zu
reden.

L.-B. 7 mit braungläiizendem Lederband hat 109 Blätter, frühestes
Datum 27. September 1489, Sonntag vor Micheli, fol, 64, Vom Ziller-
tal sind 93, von der Herrschaft Itter 264 Belehnungen gebracht ;
zu 156 der letzteren ist ausdrücklich bemerkt, daß sie auf der Brücke
zu Itter stattgefunden haben Sonntags und Montags vor dem Auffahrts-
tage 1491 (8. und 9. Mai - L.-B. 3 Sonntag nach demselben). Datierung
ist Regel, wenn auch eodem die nach undatierten Stücken manchmal
zweifelhaft bleiben; Der Hofmeister nahm die Belehnungen an den
verschiedensten Orten vor, in der institucio publica (f. 13"), im Pfarr-
hofe zu Brixen (f. 7"), in Haus (Ennstal), zu Werfen, Lofer u, a. Notiert
sind auch Aufsendungen der Lehen in der Kanzlei (f. 38, 52"), vor dem
Hamerspacher Propst (f. 14), dem Kellner zu Stuhlfelden ff. 52U). Die
Addiciones sind leer geblieben.

Lehenbu c h 8, 1495-1519, ist nach Angaben in f. 85, 93" auch
ein Hofmeisterband, und zwar des Erzbischofs Leonhart von Keut-
schach, mit sehr vielen Notierungen folgender Belehnimgen bisein-
schließlich 1520, einmal 1521. Dadurch vermehren sich z. B, die
117 Lehengruppen des Zillertales auf 237 Belehnungen (nur 85 S), die
von Itter von 440 auf 818 (230 S). Die Belehnungsorte haben sich
wieder vermehrt um Hopfgarten, Goldeggerhof, Kastner von Mautter-
dorf, Weng. F, 22" ist die Rede vom tempus instituci, onis Montium
(nicht Trans montes) 1506. Das kann sich nur auf den Mannfall
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beziehen. Es wurde also öfters Gelegenheit zur Belehnung gegeben.
Iseltaler holten sich die Belehnung auch in Stuhlfelden (L.-B. 8, f. 23).
Es sind sehr viel Veränderungen durch Käufe, wohl meist aiif Wieder-
kauf, vermutlich, Veräußerungen von Lehen mußten auch in Salzburg
zuerst beim Erzbischof versucht werden, 1288, was aber 1294 schon
auf Inwärtseigen eingeschränkt wurde (Martin, Reg, l, Nr. 1312;
2, Nr. 223).

Außer dieser unserer Zahlung der L.-B. von 2-8 == Archiv-
numerierung 3-10, muß es einst noch eine andere Zahlung gegeben
haben. In Mitt. der Ges. für Landeskunde Salzburgs 24, 1884, ist über
die Claner zitiert L. -B. 402, f. 39, 403, f. 29, 404, f. 63, 405, f. 13. Diese
Angaben entsprechen unserer Numerierung L.-B. 3, f, 39, L.-B, 4, f, 29
und 29", L.-B. 6, f. 63", und L.-B. 6, f. 13 (so),

Daß Zitierungen im L.-B. 7, f. 55, liber prior einer Eintragung im
L.-B. 5, f. 82, ein Über sequens L.-B, 7, f. 84, einer solchen L.-B, 8,
f. 84, entspricht, liegt in der Art dieser Bände begründet, Ob aber
dem entsprechend im L.-B, 8, f. 48, zu 1496 zitiert "fol, 322" einem
verlornen 2, Band Hofmeisterbücher entspricht, wie zu vermuten ist,
oder doch den ebenfalls verlorenen Kanzleibänden, läßt sich mit
Sicherheit nicht entscheiden. Ähnliches wäre zu sagen zu L, -B. 8, f. 33",
mit der Bemerkung : Liber Joannis Jacobi, fol. 419,

Allgemeines über Lehengewohnheiten, Register und Protokolle
sehe man bei Stowasser in Mitteilungen der Archivrates, 3 (wohl
Heft 2 oder 3, mir nicht erreichbar), 1919, Wien.

Eine "alte Registratur über des Erzstiffts Salczburg Lehen-
güeter" ist in zwei Faszikeln als L.-B. l und 2 den Lehenbüchem
beigegeben. Sie stammt aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts
und bringt (in l landschaftlich geordnet ; Salzburg [mit Bayern], Enns-
tal [mit Radstadt] und Österreich, Steiermark und Kärnten) die Fund-
stellen zu den in den Anfangsbuchstaben alphabetisch geordneten
Namen - aber W = B. Zu Eberhart ist (l, fol. 2) bemerkt obiit 1429.
Er ist also der IV. dieses Namens, von dem heute kein Lehenbuch
existiert. Einiges daraus oben zu Anfang der Einleitung, Die Angaben
über Erzhischof Johann (unserer Zahlung L.-B. l), für Kärnten und
Steiermark nicht mitgeteilt, für das übrige Gebiet nur zur Hälfte
richtig und sehr ergänzungsfähig. Zu Erzbischof Friedrich 1441-1452
fehlt das Lehenbuch zum Vergleiche ; die höchste Ziffer der Fund-
stellen ist fol. 147, also ein ganz stattlicher Band, Für Erzbischof Sig-
mund werden bis fol. 156 Fundstellen gebracht ; aber auch die
niedrigen Zahlen finden in unserem L.-B. 2 mit seinen nur 65 Blättern
Text keine entsprechende Eintragung. Sein einstiges L.-B. ist also
auch verloren. Dagegen sind die Fundstellen zu Erzbischof Burkhart
wirklich brauchbar, wenn auch ergänzungsfähig.

Mit Überspringung dreier Pontifikate (aber zitiert L.-B, 4, f, 166,
s. Chuendorfer 262) setzt der 2. Faszikel unter dem Titel "Registratur
über dess Erzstiffts Saltzburg weltliche Ritterlehen" ein,
bringt erst fol. 2-32 eine Abschrift des ersten Faszikels, um dann die
Erzbischöfe des 16, Jahrhunderts zu behandeln, bis Wolf Dietrich ein-
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schließlich. Zu Leonhart werden fol. 318, 319, 320 angegeben. Niedrigere
Zahlen entsprechen in 100 vorgenommenen Proben nur ein paarmal
L.-B. 8, sind also Zufallstreffer. Ergebnis : Der Bearbeiter der Re-
gistratur kannte L.-B. 8 nicht, hatte aber ein anderes, uns nicht
erhaltenes vor sich ! Vgl. Bemerkung zu 176. Unsere Notizen aus dieser
Registratur beleuchten grell die Lückenhaftigkeit der erhaltenen
Quellen,

Eine Hand um 1700 notierte hier auf der Innenseite des rück-
wärtigen Umschlages das Vorhandensein des liber feudorum Eber-
harts IV., wozu, wie auch zu obigem Sigmund und zu Leonhart, eine
Bleistifthand bemerkt : fehlt (auch, zu 1519-1540, Erzbischof Matthäus
und Joh. Jacob 1554-1586). Unser Schluß mit 1520 ist also auch vom
Standpunkte der Lehenbücher berechtigt.

Eine Merkwürdigkeit sei hervorgehoben. Nach dem Erwählten
Ernst von Bayern ist ein anderer Ernst als Erzbischof angeführt, der
aber schließlich seine Kanditatur wieder aufgeben mußte. Und doch
läßt ihn unsere Registratur ziemlich viele Lehen erteilen, so auch an
Ecker, Fränkinger, Graf, Griming, Gleintzer, Falmhaupt, Hauns-
perger, Lamberger, Moshaimer, Noppinger, Nußdorfer, Prunnmaister,
Polhaim, Radmannsdorfer, Stainacher, Turner, Priesterbruderschaft in
Saalfelden, Pfarrkirche in Haus u, a.

Im L.-B, l ist (vor f. 33) ein loses Zettelchen mit der Nachricht
ziber Vererbung ungenannter Hirse- und Haarzehnte von "dem
Zebinger auf seine Töchter (Wurmbrand und Rotthall) 1585, ut in
libro Joannis Jacobi videre est. Die Registratur enthält alle drei
Namen mit der Zahl (fol. ) 192. Dieser ebenfall verlorene Band muß
sehr umfangreich gewesen sein, da hohe Folieiiziffern genannt werden ;
Matthäus Amman 416, Sigm. Amman 447 (beide auch von Wolf Dietr.
belehnt), Stubenberg 450, 452.

II. Registrum Eberhard! III, im Landes-Regierungsarchiv
in Salzburg mit 321 gezählten und einigen durchgestrichenen, nicht
gezählten Urkunden von 1403 (f öl. 90" von 1299) bis 1432 ist eine
überaus wertvolle Arbeit mehrerer Schreiber, deren großenteils die
Formel, seltener die Güteraufzählung betreffenden, oft sehr zahlreichen
Korrekturen von der Genauigkeit Zeugnis geben, mit der man den
rechtlichen oder auch stilistischen Wortlaut der Urkunden festzulegen
wünschte. Daß es sich hier vielfach um Konzepte handeln muß, ergibt
sich schon aus den Fällen, in denen in unserer Ausgabe auf solche
Korrekturen eingegangen werden konnte (Kolm. Windischgräczer
Nr, 286, im ganzen 20 Korrekturen. Vgl, Teufenpach, Nr. 178).

Nur etwa der sechste Teil aller Eintragungen ist frei von Ver-
besserungen, darunter die meisten, die den Jahren nach 1427 ange-
hören ; den Rekord erreichen Nr. 137 und 121 mit 37 und 25 Korrek-
turen. Nur letztere stammt von der stark vertretenen, eiligen und
unsauberen Hand. Aber auch peinlich genaue Schriftzüge sind nicht
immer vom Korrektor verschont.

Über diese Handschrift bringen Hauthaler, Registerbuch, S. 4,
Richard Mell in Mitt. Salzb. 44, S, 205, Note, einige Angaben, Viele,
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einst lose . Blätter sind zu Faszikeln geordnet, die chronologische
Reihenfolge beiläufig eingehalten. Nach 1420, fol, 43, 44", beginnt
wieder 1415 ff., fol. 52" ausnahmsweise ein 1405. Die unreine Hand
schließt fol. 75 mit Nr. 268, einer Urkunde Eberharts (so) vom Jahre
1433 ! (s. Wonner 497), um fol. 85 mit 1424 fortzufahren.

Der Kodex enthält viele Verleihungen von Lehen und Leib-
gedingen. Von den Fundstellen der Lehen eines Eberhart (III ? IV ?)
in der Registratur XVI/2 (s. o. ) fand ich aber keine hier. Bis Ende 1406
amtierte in Österreich der Gegeaerzbischof Berthold v. Freising. (Diese
Beitr. 30, S, 121, Nr. 463.)

IIL, IV. R e s er ip ta Pilgrimi, Cod. Pilgrimi. Mit diesem Titel
werden die vom September 1364 bis Dezember 1379 reichenden
Urkundenregister im Archiv zu St. Peter in Salzburg benutzt, über die
P. Willibald Hauthaler im 44. Programm des Borromäums in Salzburg
(Ein salzburgisches Registerbuch des XIV. Jahrhunderts, 1893)
erschöpfend handelt und dessen 163 Urkunden in RegestenfOrm mit-
teilt. Das Vorhandensein von Abschriften steirischer Stücke im
Steierm. Landesarchiv ermöglichte und erleichterte dessen Benützung
-wie die der Salzburger Kammerbücher in Wien
ganz wesentlich. Literatur über letztere Salzburger Ü.-B, II, 1916,
S. XIII, und Böhm C., die Handschr. d. H.-H.-St.-Arch. Wien, 1873, zu
359 ; Kaltenbrunner, N.-Arch. f. ä, d. Gesch, l, 485 ff., und A, Mudrich.
Das Salzburger Archivwesen (Mitt, d. Archivrates, 2, S. 2 ff, ).

V. Lehenbücher des Salzburger Domkapitels.
Das l, Lehenbuch (Dkap. L.-B. l) im L.-R.-A. zu Salzburg ist ein.

sauber von einer Hand geschriebenes Heftchen aus etwa 1350 bis 1360
mit 12 Pgt.-Blättern. Da ist f. 12 eingetragen ; Otto Granariud in Weis-
priach habet , , . Item .. servit , , . Modo tenet in feodo Marquardus
Flachawer gener (einsdem), Nuac habent . . . Moshaimer, quibus
contulit d. Hertnidus tunc prepositus Salzburgensis. Wäre diese Ein-
tragung erfolgt auf Grund vorliegender Lehenbriefe, dann hätten die
Worte modo, nunc und tunc keinen Sinn, Ihre Verwendung beweist
vielmehr, daß dem Schreiber eine Art Aufzeichnung vorlag, deren
erste Hand von Otto bis servit. .. schrieb. Eine spätere Ergänzung
fügte hinzu Modo bis gener, Eine dritte Eintragung erst fügte den Rest
hinzu von Nunc bis zum Schlüsse,

Da Propst Hertnid (1344 ff. nach Lindner Monasticon, 1908 ; er
war wohl ein Leibnitzer, nicht Weißenegger) am 6, Dezember 1349
starb, stammt der Schlußsatz frühestens aiis Ende 1349, Auch die Ent-
stehung der vorliegenden Kopie kann dem Schriftcharakter nach
höchstens noch um einige Jahre herabgerückt werden. Ein zweiter
Fall auf demselben Folium bestätigt das Gesagte ; Lewpoldus habet . ,.,
2. Teil : quam modo habet Michahel filius suus a nobis Eberhardo
preposito (Saxo, 1317 bis 1319), 3, Teil: nunc habet Adam a nobis.
Alle diese Nachträge treten uns also von einer einzigen Hand kopiert
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hier gegenüber. Die Vorlage muß dem Lehenbuch des Seckauer
Bischofs Wocho (1317-1334) ganz ähnlich gewesen sein.

Aber dessen Entstehung hat mit der Arbeit Wochos nur wenig
gemein. Vgl, meine Lehen des Bistums Seckau, 1931, S. 8, 9. Das
kapitlische L.-B, beginnt mit einer Lehenaufzählung ultra Turonem
mit 39 Gütern im Lungau, enthält aber in den rückwärtigeren Teilen
viel mehr dieser Güter, Mit dem hier im Anhang Nr, 571 wieder-
gegebenen Lehengüterverzeichnis am Schladmingberg scheint ein
undatierter erster Teil zu schließen (f. 6"), Die folgende Belehnung
ist mit 1332 datiert. Die ältesten gebrachten Stücke sind Lehensakte
des Propstes Friedrich 1308-1315. Genannt ist die Quelle nie.

In dem domkapitlischen Besitz im Lungau werden 24 Neubrüche,
außerdem 2 Personen und 6 Ortsnamen auf Reut, bei Schladming
8 Neubrüche erwähnt, ein Zeugnis andauernder großer Kulturarbeit
um 1300, Von erzbischöflicher Seite wird aber behauptet, daß dies in
Ewnach, gegen Pux, in Reifnik auf Kosten der erzbischöflichen Wälder
geschehe. Nach 1321 (Salzb, U.-B. 4, Nr. 293).

D k a p, L.-B. 2, Pap. 26 Bl" Reinschrift der Belehnungen durch
Propst Friedrich IV. von Frank 1462-1467. Fol, l Ou, 22" Akte von
1477. Die Lehenbriefe sind notiert mit habet oder non. h.

D k a p. L.-B. 3, Pap, 46 BI., Lehenbriefe der Pröpste Kaspar von
Stubenberg 1467-1478, f. 20 ff. Christoff Ebran (1478-1487, abgesetzt),
von der gleichen Hand zu 1488 und 1490, f, 37", 40", 43. Fol. 13 :
Debuit recipere literam sed non recepit (1468). Brief und (l fl. für)
Siegel waren offenbar Kapitel- oder Propsteieinkünfte. Aber f. 26" :
Cupit habere (lit. ) Taxen oder Lehenreich werden fleißig notiert,
l, 4, 6, fl. Rhein., ung,, Dukaten. Fol. 25 : statt Geld "ainen schies-
zewg". L.-B. 2, f. 4 : drei geben "zu Lehen" 16 Rh. fl.

Aus dem Dkpl. -Archive wurden 1812 Adelssachen, aus anderen
Archiven Lehenbücher 1815 (teilweise zurückgebracht 1823) u, a.,
nach München gebracht (Mitt. d. Archivrates 2, S. 31, 32, 221, 223).

VI. Einige Gr a. z e r Handschriften.
l. Die Hs. B 314 Hofschatzgewölbe des Regierungsarchivs

in Graz bringt Spezifikationen von Lehensansuchen um die in Steier-
mark liegenden Salzburger Ritterlehen, "so bereits ein lang Zeit her
nit requiriert worden" - dieselbe Erscheinung bei den steirischen
landesfürstlichen Lehen 1706-1730, 1740-1770 (Hs, 774). Von dem
halben Hundert waren fast die Hälfte seit 1589-1599 nicht mehr
empfangen worden. Auch von den zuletzt (1655, 1656) betriebenen
Belehnungen gilt das "lange Zeit her". Die saubere Hand hat den
Faszikel 1669 auf Befehl des Kaisers geschrieben, so Thiel, Veröff. 27,
S. 18. Aber daß sie in Salzburg arbeitete, ist beinahe selbstverständ-
lich und wird noch bestätigt durch einige "unser", die sonst gar nicht
hineinpassen würden. Wie diese Originale in das fürstliche Archiv ge-
kommen sein sollen, wäre ganz unbegreiflich. Außer den zu einzelnen
Lehensleuten notierten 32 Stellen sind noch solche enthalten über
Stainacher 1633, Vrsenpekh 1589, Zägglin geb. Pögl 1589, 1597, Falben-
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haubt 1589, Traupitzin 1589, Eggenberger 1591, Gleispacher 1591,
Grafenauer 1617, Zwickhl 1596, Thomas Frayd 1633 (Klockhube in
Prettstein am Trachslegg, f. 13") und sieben andere, weniger bekannte
Namen, Das anscheinend gleichlautende Salzburger Exemplar dieser
Hs. datiert Kranes mit 1690, (Diese Beitr. 31, S. 223, 225.)

2. Über H s. 1157 des Steierm, Landesarchivs mit dem Salzburger
Urbar der ganzen einstigen Mittel- und Untersteiermark vom Jahre
1322 und vielen Lehenurkunden, die zum großen Teile auch in den
Salzburger Kammerbüchern in Wien enthalten sind, ist zu vergleichen
A. Mell, Handschriftenkatalog mit Literatur. Aus dem Urbar stammen
auch die "Schützen"-Lehen (480), das höchst umfangreiche Hörberger
Lehenverzeichnis (244/1). Die Vyortformen sind manchmal alter-
tümlicher als in den Texten der Kammerbücher,

Über H s. 1162, Zahns Kopie der Wiener H s, 862, Salzburger
Urbar von 1309, s. Nr. 157 a, 217 a, 410, 510 a.

3. Vier Schuber des Sonderarchivs Salzburg im Steir.
L.-A. boten Zehent- und Bergrechtverzeichnisse, veräußerte Zehente
1595, 1629/30, den Salzburger Clagelibell an Erzherzog Ferdinand vom
24. Dezember 1528 ; dann 1589 ff, alienierte, 1630 bis 1656 rekuperierte
Güter, Gravamina des 17. u. 18. Jahrh., eine Marchfutterliste (,, jedes
dorf hat in marchfutterhabern sein eigenes maß ), Korrespondenzen,
Inventare, weltliche Visitationen 1650, 1657 u, a., alles für Mittel- und
Untersteier, also das Vitztumamt Leibnitz betreffend.

4, Das unter den Repertorien des L.-A. befindliche Fassions-
buch über die in der Provinz Steiermark befindlichen, vorher Salz-
bürg gehörigen, durch den Preßburger Frieden (26. Dezember 1805)
dem österreichischen Kaiserhause als Ritterlehen zugefallenen Lehen-
guter, verfaßt von Carl Kaiser von Trauenstein, Von ihm (? Fei, Jos.
K. v. Trauenstern, so) stammt auch L.-A" Hs. 774 von 1821/30 über
Salzburger Lehen in Steiermark, im ganzen 80 ! Näheres, auch über
Lehenkataster, s. u. zu Ritterlehen,

5. L.-A. H s. 786 aus Mitte des 17, Jahrh. enthält 139 + 122 kurze
Regesten, und zwar Lehenbriefe, meist für die Welzer, und Kauf-
Urkunden, in der Mehrheit für die Stadauer. Da König Friedrich III.
1448, April 23, und Juli 4, das Wappen der letzteren (Hans St.,
weiland) an Hans den Weltzer verleiht (S, 23, Nr. 42 ; L.-A.. Urk.
6117 a, 6128 a), haben wir in unserem Kodex zweifellos ein Inventar
des Familienarchivs beider vereinigter Familien.

6. L.-A. H s, 869, teilweise eigenhändig, bei 1000 Regesten aus
Wiener Urkk. u. Hss" meist ohne Fundortsangabe, in 10 Tagen ange-
fertigt von Muchar (August 1846) für steirische Geschichte, unterstützt
von Chmel. Eine solche Riesenarbeit in kürzester Zeit hätte auch

noch mehr Ungenauigkeiten entschuldigt. Sie wird hier nur im Not-
falle verwendet,

7, Das Lehenbuch Wolfs von Stubenberg, L.-A., von
1470, Nachträge 1440-1506; seine Unvollständigkeit ist hier ersicht-
lich bei Khuenburg, Krueg, Körbler Barth., Die Archive dieser
Familie (darüber Loserth, Veröff. d, Hist. L.-Komm. f. Stmk, 22,
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26, 28), die Urkunden des L, -A, wurden selbstverständlich mit-
verarbeitet. Letztere beginnen mit Nr, 1599 das Jahr 1300, mit 4000
das Jahr 1400, 6276 a 1450, 7531 das Jahr 1475.

4. Burghutverleihungen.

Die Veste Lewbenegk wird dem Rueprecht v. Lewbenegk 1445,
November 15, zu rechtem Lehen verliehen (Not. -Bl. 3, S. 322/3, Nr, 97).
Vielleicht stand die Urkunde darüber auch im verlorenen L.-B, des Erz-
bischofs Friedrich, das in den Lehensregistern die Fundstelle (fol. ) 116
aufweist. Dieselbe Verleihung war schon 1398 erfolgt an mehrere
Leobenecker (L.-A" Urk. 3949) in einer Form, die weder ganz Burg-
hutverleihungs- noch ganz Lehenverleihungsformel ist, Später erscheint
das Haus L. direkt unter den Lehen aufgezählt,

Ganz ähnliche Unsiclierheit scheint bei den Burghutverleihungen
im allgemeinen geherrscht zu haben. Von Montpreis 1277 angefangen
bringen wir deren eine große Zahl (aber keine aus den L.-B.), wodurch
die Formelentwicklung einigermaßen klar wird, Vielleicht gehört zum
Verständnisse ihrer Entstehung noch eine von 1287 (Salzb, U. -B. 4,
Nr, 143) : es ist eine Verleihung in perpetuum, dient zur Vermehrung
von Gut und Leuten. Der Ernannte widmet sich der Salzburger Kirche
für immer zu treuem Waffendienst, solange seine Kräfte reichen ; für
Mühldorf oder anderswo. Seine genau bestimmten Einküiilte bezieht
er aus dem dortigen Kasten, sicut alium ministerialem ecclesie nostre
in omnibus prosequemur.

Also kein Zweifel, der Mann ist Ministeriale. Seine Witwe hat
Anspruch auf die halbe Präbende, die Söhne auf die Lehen, die
Töchter werden vom Erzbischofe verheiratet. Ein Wechsel im Amt
ist möglich, verschuldeter Verlust desselben zieht auch den Verlust
der Lehen nach sich. Ganz verschieden ist Salzb, U. -B. 4, Nr. 164,
von 1292. Die älteste der späteren, ähnliche Formel ist vom 3. Oktober
1325 (Salzb. U.-B, 4, Nr. 315). Die Ernennung des Achatz Trauner
(107) zum Amtmann von Haus 1455 hat viele Ähnlichkeit mit Burg-
hutvergebungen.

Die Burghutverleihungen sind trotzdem keine richtigen "Be-
lehnungen", wie auch Meillor, Reg. d. Erzb, v. Salzburg, S. 525,
Anm, 65, 66, hervorhebt. Sie sind vielmehr "gnade und leibgeding ,
wie der urkundliche Ausdruck lalltet, z. B, 261/6, Aber im lango-
bardischen Lehenrecht werden sie (gastaldia vel guardia) doch Lehen
genannt (K. Lehmann, S, 191, Nr. 22) und auch Purkhart von Raben-
stein bekennt am 12, April 1367 "seine" Veste Rabenstein im Lavant-
tal mit den dazugehörigen 80 Mark Geld, das alles Salzburger Lehen
sei, vom Erzbischof Pilgrim "ze rechten lehen empfangen" zu haben
mit der Verpflichtung, "wartund und geholfen zu sein gen aller
männiglich" auf zehn Jahre, sie ihm stets offen zu halten (L.-A"
Urk. 2996, erneuert 3028, nach Purchharts Tod, 1368),

Auch die Leibgedinge wurden nur auf bestimmte Zeit,
meist auf Lebensdauer, aber nie vererblich gegeben, und zwar ohne
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besondere Verpflichtungen, sind aber vereinzelt in die Lehenbücher.
eingetragen (oben zu L.-B. l, f. 4, auch L.-B. des Bist. Seckau, Register
S, 349), Eine Verpflichtung, sie vom neuen Erzbischofe wieder zu
empfangen, wie bei Lehen, oder diesem auf Verlangen den Eid zu
erneuern, wie bei Burghutverleihungen des 15. Jahrhunderts, ist
ebenso unbekannt, wie noch in obiger Burghutverleihung von 1367.

Warum wurden dann die Ernennungsurkunden
und Reverse der Seckauer Bischöfe hier nicht
aufgenommen ? Die Antwort würde auch für die Bischöfe von
Gurk und Lavant ziemlich gleich lauten. Im Clagelibell von 1528 wird
dem Erzherzog Ferdinand vorgehalten, daß er durch seine Bischofs-
einsetzungen "das Patronatsrecht" über Gurk sich angeeignet habe
(L, -A" S. -A, Salzb., Seh. l, f. 5). Also nicht das Recht des Lehens-
herrn ! Das sagt genug.

Vorerst sei festgestellt, daß die mir bekannten erzbischöflichen
Ernennungsurkunden (Lehen, S. 12) von Seckauer Bischöfen ganz in
den allgemein üblichen kirchlichen Formen gehalten sind, in der Über-
tragung der Verwaltung des Geistlichen und Zeitlichen. Nichts weist
hin auf die engere Abhängigkeit.

Ganz anders steht es mit den Reversen bei der Eidesleistung
und in anderen Urkunden. Seit Kaiser Friedrich II (1218, Oktober 26)
durch ein Programmgesetz die Vasallenuntertänigkeit des Seckauer
Bischofs und seiner Ministerialen unter den Erzbischof formuliert
hatte (aber keiner dieser Programmpunkte kam je zur Ausführung,
vielleicht auch nicht deren Ersatz durch König Wilhelm 1251 - die
Lehen und deren Träger erwarben sie fast ganz selbst) bis fast zum
Untergänge des Lehenswesens - me vasallum suum recognoscam
(1780 und) 1700 (Lang, Fürstentitel, Zeitschr. d. Hist, Ver. 26, 1931,
S. 281) -, begegnet man immer wieder unzweifelhaften Ausdrücken
der Lehenszugehörigkeit Seckaus zu Salzburg. Wer die weit aus-
greifende Darstellung über die Salzburger Eigenbistümer in ihrer
Reichs-, Kirchen- und Landesrechtlichen Stellung von Dr, 'Wilhelmine
Seidenschnur liest (Zeitschr. der Savigny-Stiftung für Rechts-
geschickte, 40, Bd" Kanonistische Abt. IX, Vyeim.ar, 1919, S, 177 bis
287), wird in keinem Kapitel im Zweifel sein, daß das gemeinsame
Band dieser vier Bistümer mit Salzburg eben das Lehenband war.
Sogar Beispiele kriegerischer Hilfeleistung zufolge dieser Vasallen-
pflicht weiß sie zu bringen zu 1278, 1302, 1306, wobei allerdings die
Ereignisse zwischen 1290 und 1297 gegenteilig gewertet werden
müßten (Chmel, Sitz.-B. Wien, 22 S" 44/2 ; Tangl, Reihenfolge
Lavant, 102 ; Reimchron. 25. 125/30).

Die Eidesformeln seit dem 15. Jahrhundert scheinen ihr recht
zu geben. Während vorher in Form und Inhalt die gemeinkirchlichen
Bischofseide beim päpstlichen Stuhle auch im Seckauer Suffraganen-
eid (z. B, 1292, April 8) mit geringen Änderungen festgehalten
werden, ist im Revers vom 23. Mai 1400 erstmalig eine auch in Burg-
hutverleihungen nur ganz selten auftretende Verpflichtung (s, 20/11)
aufgenommen, das Schloß Seggau zu räumen, wenn der Erzbischof
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dort Wohnung nehmen wolle - warum er denn nicht im viel ge-
räumigeren . salzburgischen Teile des Schlosses Leibnitz wohnen
'wollte, ergibt sich wohl aus dem Lehenbriefe für Fr. v. Leibnitz 1369,
Oktober 14. Daß der seggauische Türmer auch dem Erzbischofe
schwören sollte, ist eine Forderung, die nicht einmal immer einem
Burggrafen zugemutet wurde (nur 496/4). Dieser Revers muß also
einen ganz speziellen Anlaß gehabt haben.

Dasselbe, gilt vom Revers vom 24. April 1432 (Chmel, Gesch.
Friedr. IV., l, S. 31, Anm, l), der mit unwesentlichen Änderungen
bis tief ins folgende Jahrhundert verfolgt werden kaun, (Alle Reverse
im L.-A., Mell, Grundriß, S. 186, Hauthaler, Registerbuch, S. 7, 8,
Anm" Chmel, Gesch,, S, 37^ : Not. -Bl. 3, 271 f., Juvaria 267 f. ) Auch
er ist nur die Rückwirkung auf Versuche des Bischofs Ulrich von
Albeck (1417-1431), denen hiemit die Spitze abgebrochen werden
sollte (Zeitschr, a. a, 0.). Die zweite Front, gegen die er allmählich
auch gerichtet war, der Landesfürst, habe sein Obereigentum über
die zeitlichen Güter Seckaus im Vertrage von 1535 doch gerettet,
sagt Seidenschnur (S. 273), Das wäre freilich etwas Neues. Aber es
ist nur die Landeshoheit zu verstehen, in Lehenssachen wurde damals
nichts geändert (Mell, Grundr., S, 425), Selbst die Verpflichtung,
Acht und Bann nur vom Erzbischof einzuholen (1432), ist, falls es
je geschah, urkundlich nicht belegt, für das Landesgericht Heiligen-
kreuz ganz unwahrscheinlich (Seck, Lehen, S, 207).

Was bisher vorgebracht wurde, würde die Aufnahme bischöflich
seckauischer Belehnungsbriefe in diese Sammlung vielleicht ver-
ständlich machen - wenn es deren gäbe ! Daß die Emennungsbriefe
kein Ersatz sind, wurde schon betont. Die Reverse könnten es sein ;
sie enthalten aber nur Pflichten, oft nur rein negative Umschreibungen
derselben, Besitzform und Besitztitel, doch das Wesentliche bei
Lehen, spielen keine Rolle. Dazu kommt, was weniger ins Gewicht
fällt, daß in den amtlichen Lehenbüchem die Bistumsgüter nie auch
nur gestreift werden. Ganz so wie bei Vergebung anderer geistlicher
Pfründen. Die Lehensbehörde hat als solche mit ihnen nichts zu tun.
Natürlich noch weniger mit den großen alten Suffraganen, obwohl
der Erzbischof einmal (375) auch die ganze Provinz seine Lehenschaft
nennt. Mit der einzigen, schon erwähnten Ausnahme haben die bei
Burghutverleihungen beschworenen Pflichten gar keine Ähnlichkeit
mit den in den bischöflichen Reversen niedergelegten, etwa das Offen-
halten ihrer Schlösser für die Erzbischöfe noch hinzugefügt (1400 ff.),
Eine Erneuerung der Güterübertragung beim Wechsel der Erzbischöfe,
also ein neuer Eid aus diesem Grunde, wie bei Lehen und Burg-
hüten, war bei den kleinen Suffraganbischöfen nicht erforderlich. Der
NTame Leibgeding kommt in dieser Verbindung nie vor,

Man darf die Ausdrücke feoda und vasallus in diesem kirchlichen
Kleingebiet nicht auf die juristische Goldwaage legen. Die Worte des
Erzbischofs vom ledig gewordenen, heimgefallenen Bistum Seckau
1585 (Seck. Lehen, S. 6, 7) werden damals auch fast in jedem Laien-
präsentationsbrief für Kirchenpfründen gebraucht und bedeuten nur
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einen den Lehensrechtsverhältnissen ähnlichen Zustand oder Vor-
gang, geschildert mit den der Zeit geläufigen Worten. Selbst die
Übergabe des Zeitlichen an den Bischof von Gurk durch den Herzog
und den Erzbischof mittels Überreichung des Haupturbars mit den
Schlüsseln (Seidenschnur, S. 271), ist nicht zu unterscheiden von einer
beliebigen Pfründeneinführung.

Diese Gründe müssen genügen. Wirkliche Lehen der Seckauer
Bischöfe sind hier ohnedies aufgenommen. Vgl, zu 454/1.

Die Gurker Verhältnisse, die wir hier nicht zu behandeln haben,
würden eine weitläufigere Ausführung fordern. Im Clagelibell von
1528 lautet der Salzburger Standpunkt (f. 5) : Wenn der Gurker
Bischof das Bistum vom Erzbischof nicht empfängt, kann dieser alle
Regalien einziehen, Stift, Ämter, Münze, Lehensleute, also wiederum
mehr, als er besitzt ! Kleinmayrn (Juvavia, S, 510) umschreibt die
Rechtsverhältnisse doch am besten: Wenn (der kleine Suffragan)
alle diese Rechte erhalten würde, soll er sie als Regalien besitzen,
vom Erzbischof als Lehen empfangen.

Daß in den Urkunden für die vier kleinen Salzburger Suffragane
viele Ausdrücke vorkommen, die ausschließlich aus dem Lehens-
wesen stammen, ist zweifellos. Auch der Seckauer Bischof Rudmar
verpflichtet sich eidlich 1341, dem Erzbischofe gegen alle auswärtigen
Feinde Hilfe zu leisten (Salzb, U. -B. 4, Nr. 383). Aber man vergleiche
den Treueid des Seckauer Bischofs Heinrich vom 8. April 1292
(ebenda, Nr. 166) mit dem Eid des Erzbischofs an den Papst bei der
Palliumüberreichung vom 29, Mai 1285 (Nr. 123), und man wird in
beiden Formeln fast den gleichen Inhalt finden, kleine Unterschiede
ausgenommen, sogar die Pflicht zur Hilfeleistung bei der Verteidigung.
Und doch nennt sich der Papst nie Lehensherr von Salzburg.

Gegen Bayern kämpfte wohl der Bischof von Lavant - gegen
Sold (Martin, Reg. 3, Nr. 335), aber nicht der von Seckau, soviel man
weiß. Und wenn 1301 vor Mai der Erzbischof dem König Albrecht I.
den Bischof von Seckau mit 100 Mann zur Hilfe schickte, so ist
damit über eine Lehenspflicht des letzteren ebenfalls noch nichts
gesagt. Da sei betont gegen Seidenschnur.

Man sehe sich übrigens die ältesten Schenkungen der Erzbischöfe
an die Seckauer Bischöfe an : donamus, damus, tradimus lauten die
Worte, was den Akt der Freiung, Befreiung der geschenkten Güter
vom Lehensbande in späteren Urkunden, schon in sich schließt. Das
ist die gebräuchliche Form der Güter- und Lehenschenkungen an
kirchliche Körperschaften, das Bistum war eben nur eine kirchliche
Stelle, wie eine Pfarre oder ein Kloster, und kein "Lehensmann .

Nach 1805 wurde das Bistum Seckau allein nicht bei der Grazer
Regierung, wie die ändern Besitzer von ehemaligen. Salzburger Lehen,
sondern in Salzburg belehnt, wobei es zu zahlen hatte : 36 fl. 10 Kr,,
dem Lehenpropst 64 fl. 48 Kr, (bei den Stubenbergern 50 Prozent der
Taxe für seine Auslagen, Loserth, Gesch., S. 244), dem Lehensekretär
7 fl. 12 Kr" der Kanzlei 9 fl. (L.-A., Hs. 774, Fasz. 3). Wäre der ganze
Bistumsbesitz erzbischöflicbes Lehen gewesen, müßten die Taxen sehr
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viel höher gewesen sein. Seine Herrengült war im 16, Jahrhundert
mit 1947 <g angegeben (Stubenberg 4192, Admont 3733 %, Loserth,
Gesch,, S, 185). Salzburgs Gült in Steiermark betrug 1583 (natürlich
ohne Lehen) 2464 <8 (S. 244).

Um nicht mißverstanden zu werden, sei nochmals betont, daß
nicht gewisse Lebensformen im Verhältnis Seckaus zu Salzburg ge-
leugnet werden, sondern die völlige Gleichartigkeit dieser Formen
mit den bei anderen Lehensleuten. Mit Ausnahme etwa des Bischofs
Augustin (1373) mag auch jeder Bischof von Seckau vorher selbst
"belehnt , besser investiert, worden sein, bevor er selbst Lehen
erteilte, wie es das Recht vorschrieb (Man. Germ., Const. I, Nr. 278 ;
Seidenschnur, S. 219 ; Ficker J" Vom Reichsfürstenstande, 1863,
S. 286, zu 1179). Dem Lehenhofe in Salzburg gehörten die vier kleinen
Suffragane aber sicher an (Juvavia, S. 512, § 333).

5< Ritterlehen und Beutellehen«

Unsere Sammlung von Lehenakten läßt für die ältere Zeit fast
nur einen Blick werfen auf die Dienste, die ferne vom Herrn hausende
Lehensleute, wozu die Steirer sicher gehören, einmal im Jahre zu
leisten verpflichtet waren. Für sie galt wohl nicht das Lehengesetz :
Wer nicht zum placitum kommt, verliert Lehen imd Besitz (K. Leh-
mann, Das langobard, Lehenrecht, Göttingen, 1896, S. 138, 139). Aber
ganz fernbleiben durften, sie nicht. So finden wir sie in Urkunden und
Regierungshandlungen als Zeugen. Daß aber die vielen, oft winzigen
Einkünfte, die neben größeren in der Zeit der Lehenbücher verliehen
werden, dieselben Pflichten auferlegten, ist unmöglich anzunehmen.
Und doch begegnet uns nirgends der Ausdruck Freilehen (ebenda,
S. 194), außer für zinsfreie Lehen im Gegensätze zu Zinslehen (z, B.
L.-B. 4, f. 108).

Wohl aber findet sich schon zu einer Urkunde vom 12, Mai 1296
das Wort "beutellehen" zu einem domkapitlischen Gut für Gottschalk
von Unzing (Neuhaus ? Salzb. U. -B. 4, Nr. 185 ; Martin, Reg. 2,
Nr. 290 - zu liechtensteinischen Gütern 1423 ff. Zu b, diese Beitr. 32,
S. 33). Man darf annehmen, daß damals auch schon der Begriff Ritter-
lehen geläufig war, in den Lehenbüchern kommen beide erst vor zu
1482 und 1491. Es liegt nahe, letztere den alten Lehen gleichzusetzen,
die ihre Dienste am erzbischöflichen Hofe zu leisten hatten, für die

als Grundsatz gegolten haben mag : Feudum non sub pretextu
pecuniae sed amore et honore domini acquirendum est, (Lehmann,
S. 113/4), Andererseits sehe man sich die Radstadter Bürgersfamilie
der Wülpenhofer an mit ihren zahlreichen er\vorbenen Lehen, zii
denen die Lehenregister des 16, Jahrhunderts hinzufügen ; peytl, also
Beutellehen, Dasselbe ist notiert zu Ecker von Gmünd (aber nicht zu
Frh. v. Egg), Priesterschaft von Saalfelden, Freinberger, Fueger,
Hofer, Heyßl (== Heuß ?) und einigen weniger bekannten Namen. Die
vielen (4) Hunderte sind aber laut Titelaufschrift Besitzer von Ritter-
lehen,
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Am 21. Jänner 1482 würde vom Erzbischof Johann belehnt Andre
Hewß mit von Georg Rosenhaimer erkauften 2 Hüben und 2 kleinen
Zehnten, ,, Dise stuckch sind nun peuttellehen worden (L, -B". 4, f, 138).
Am 3, März 1491 empfing ,,als Ritterlehen Sixtus Prumimaister
4 Güter, einige kleine Zehnte, Äcker, Etz und 10 andere Güter,
davon hat ihm 5 seine Frau gebracht, eine Tochter des Radstadter
Bürgers Wilhelm Kölrer (L.-B. 6, f. 13"). Ein Teil war erst gekauft
-worden von den Zachen und Lienhart Kölrer, ein anderer wurde
wieder verkauft an Wilhelm Graf. Die Grundlage, wohl auch des
Titels Ritterlehen, bildete ein nicht erhaltener Lehenbrief des Erz-
Tbischofs Johann von Gran, Die Erblichkeit ist beschränkt auf männliche

Nachkommen. Daß letzteres nichts beweist, ergibt sich aus meinen
Lehen des Bistums Seckau, Nr. 327, Worin besteht also der Unter-
schied zwischen diesen beiden Lehengruppen ?

Rustikale Güter haben beide, verkäuflich sind auch die Ritter-
lehen, wodurch auch Grimms Angaben in seinem Wörterbuch hin-
fällig werden. Auch die Größe kann nicht entscheidend sein, denn
dann müßten Wülpenhofers Lehen Ritterlehen sein, von denen
.übrigens Umwandlungen in "Edelmannslehen" als Lohn für Verdienste
bekannt sind (Mitt. d. Archivrates 2, S. 107, Nr, 36). Dagegen erhielt
laut domkapitlischen L.-B. 4, f. 35, der bayrische Kanzler Cristoff
Elsenhaimer in München 1576 eine von Khienberger in Wasserburg
gekaufte Halbhube, Edelhube geheißen, zu Ritterlehen ! Ebendort 5,
viertletztes Blatt, ist eine Belehnung des Cristoff von Khienburg mit
l Hof, einigen Feldern, kleinen Zehnten und l Berg ! Obwohl (aus
Gnade) zy Ritterlehen verliehen, wird für dieses erste Mal für Leheas-
taxe und Siegelgeld (dennoch ?) 3 fl, 30 Kr. eingehoben. Also ein
Ausnahmsfall ! Prawn (s. d.) erhielt 1460 einen Hof zu Ritterlehen
mit nur 2 <g 6 ^g! Sicher besteht also ein Zusammenhang zwischen
Taxe und Lebensart.

In einem Fassionsbuch über die in Steiermark gelegenen, einst
salzburgischen, im Frieden von Preßburg 1805, Dezember 26, dem
österreichischen Kaiserhause zugesprochenen Ritterlehen (im ganzen
60, darunter verschiedene, die hier nicht vorkommen, so vier in der
Herrschaft Gstadt im Ennstale u. a" fast durchaus verschieden von
den fast ebenso vielen Ritterlehen in B 314, Hofschatzgewölbe, des
R.-A, in Graz, 17. Jahrh.) kommen im Anhang auch 9 Beutellehen
Vor, je ein "beutellehenmäßiger" Acker, Anger, Wiese, aber auch je
ein Hof, und zwar zu Murberg, Gem. Sonnberg bei Öblarn, Bez.
Gstatt, mit 531/ Joch (eigenem Hauswappen), und der Hof Irren-
fritzdorf bei S. Ruprecht ob Murau mit 239 Joch (davon 88 Joch Hut-
weide bei der Mur, 124 Joch Sprungwald) - der Zehent daselbst
war aber Ritterlehen (S, 181), mir Sackzehent, 1819 Colloredo-
Mansfeld gehörig (=: ? woiizeheat 16 Mark Aglayer ^, L.-A"
IJrk. 2555 d. Einiges über diesen "Ehrenfritzhof" in Mon. -Bl. Adler,
1929, S. 462), Die Studienfondsherrschaft Steinhof (südl. Radkers-
fcurg) umfaßte 9 Ritterlehen, das Ferdinandeum (Conviktsfond) eines,
das Bistum Seckau hatte 4 erworben (L.-A., Lehenkataster, unter
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Repertorien, nach S. 672). Also Verkauf und unadelige Besitzer
änderten nichts am "Ritter -Lehen.

Nach J. Pr, Frh. v. Heinke (Kurze Darstellung, S. 58) waren vor
100 Jahren in N.- und O.-Österreich 898 Ritter- und 2760 gemeine
oder Bauernlehen ; Sigm. Adler (Österr. Staatswörterb. 3, S. 474
bis 484) zählt deren 4222 mit 558 oft sehr bedeutenden Ritterlehen ;
in Salzburg als Kronland seien zur Zeit der Freimachung nur noch
23 Ritterlehen vorhanden gewesen gegen 405 Beutellehen, Zweifellos
sind diese hohen Ziffern für die Salzburger Lehen in Steiermark
nicht zutreffend. Vielleicht darf man am Lehensfassionsbuche bei-
lälifig festhalten mit seinem Verhältnis von 60 R. -L. zu 9 B. -Lehen.
Doch sei 1791, Jänner 3, die Beutellehenstube in Salzburg überhaupt
aufgelassen, die Lehen seien den Pfleggerichten übertragen worden,
so Hs, 774 nach Zauner, Sammlung IV, S. 38, Die staatlichen Allo-
disierungen betrafen 1867/69 in Steiermark nur noch 48 ehemalige
Salzburger Lehen (S, Adler). Krones zählt für 1802 noch 74 Ritterlehen
(diese Beitr. 31, S. 225) ; in Kärnten 45, Salzburg 68,

Zur Erklärimg dieser anscheinend auch für Kärnten gültigen,
verkehrten Relation sei auf einen Ausspruch des Pflegeverwalters
von Haus, Philipp Edlinger von Glienhofen, vom 28. Dezember 1783
hingewiesen, der an das Kreisamt Judenburg antwortet ; Laut der
Parnerischen Landhandfeste sei im Rezeß von 1535 ausgesprochen,
daß die erzbischöflichen Güter in den Erblanden "Ritterständischc,
folglich weltliche und keine Diözesangüter seien ; sie seien also
reichsfürstliches Gut. Die Regierung hatte durch Hofdekret vom
20. Dezember 1783 die Mitwirkung gefordert, die Güter und Ein-
künfte des ,. fremden Bistums Salzburg dem neuen Bistum
Judenburg zuzuschlagen. Tatsächlich wurde Mitte Jänner 1784
die beabsichtigte Beschlagnahme der Salzburger Güter "wieder ganz
aufgehoben" (L,-A" S.-A. Salzb., Seh. 4, eig, Fasz.). Fast wundert
man sich, daß bei dieser Sachlage in den Erblanden Beutellehen
überhaupt vorkamen. In den Lehen des Bistums Seckau sucht man
denn auch vergeblich nach diesen Ausdrücken, doch werden ziemlich
viele Handschriften landesfürstlicher "Beutel- und Zinslehen der
Wiener Staatsbibliothek zusammengestellt von Lippert W., Die
deutschen Lehenbücher, Leipzig, 1903, S. 184 ff.

Man darf wohl annehmen, daß Edlingers erfolgreiche Abwehr es
bewirkte, daß bis 1805 die Salzburger Lehen in den österreichischen
Ländern bewahrt blieben von dem Schicksale der Lehen anderer

geistlicher Lehensherren, deren heimfallende Besitzungen von 1787
an für den Religionsfond eingezogen wurden, da die Schutzpflicht
jetzt ja der Staat übernommen habe. (Kusej, Josef II, und die äußere
Kirchenverfassung Innerösterreichs, Kirchenrechtl. Abh. v. Stutz, 49
und 50, 1908, S. 297. ) Vielleicht kam aber das Hofdekret bei dem
frühen Tode des Kaisers überhaupt nicht zur Ausführung.

Soviel schien notwendig zu bemerken zur Feststellung des Tat-
bestandes bis 1520, Was spätere Handbuchverfasser angeben, gehört
nicht mehr hieher. Schon was Job, Suttinger von Thunhof in seinen
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Consuetudines Austriacae (Leipzig, 1716), S. 428 ff, hierüber bringt,
unterscheidet sich wesentlich von unseren Darlegungen ; Beutellehen
können nur Bürger und Bauern haben. Die Taxen würden nach ihm
verschieden sein, je nach den Ländern, bei Lehen auswärtiger Fürsten
fielen sie ganz weg (?) usw. Beckmann, Idea juris, Graz, 1688, unter-
scheidet Feuda nobilia (ein solcher Lehenbrief bewirke sogar die
Adelsverleihung) und ignobilia sive plebeja. Machen wir doch besser
eine Umschreibung und sagen wir, Beutellehen dienen zur Anfüllung
des Geldbeutels, der für etwas Bürgerliches angesehen wurde, Ritter-
lehen aber zur Führung einer ritterlichen Lebensweise. Vielleicht
sind wir so der ursprünglichen Auffassung am nächsten.

Aber waren die Beutellehen vielleicht die vom Hofmeister, die
Ritterlehen die in der Kanzlei vergebenen Lehen ? Diese Sache muß
untersucht werden.

6. Belehnungen in der Kanzlei und im Hofmeisteramt,

Das Bestehen dieser beiden Verleihungsbehörden hat J. K, Mayr
in seiner Geschichte der salzburgischen Zentralbehörden durch aus-
gewählte Beispiele genügend belegt (Salzb. Mitt. 1924, 64, S, 31, Anm.).
Wir wissen, daß Übertragungen von einer zur anderen Verleihungs-
behörde vom Erzbischof eigens bewilligt wurden, aber auch, daß er
selbst nicht an diese Anordnung gebunden war ; Ex concessu archie-
piscopi deduxerunt in cancellariam, alia adhuc apud nos (L.-B. 5,
f. 74U), und : Archiepiscopus contulit ex gracia in cancellaria, quia
pertinent ad magistratum curie (L.-B, 6, f. 67). Bestand diese gracia
nur in einer niedrigeren Taxe oder auch in einer höheren Würdigung,
etwa der eines Ritterlehens ?

Behauptet wird, daß im Lande Salzburg noch im 19. Jahrhundert
bei Beutellehen eine höhere Übertragungsgebühr eingehoben wurde,
als selbst bei Urbargütern (so Adler a, a. 0" nach L.-A,, Hs. 1213,
f. 130 [s. u.] sind sie gleich), daß ferner der Hofmeister als Vorstand
der erzbischöflichen Urbarbehörde gehalten war, nach Vermehrung
der Einkünfte Sorge zu tragen (Mayr, S. 23), Die Register, die er
führte, werden weiterhin Lehenbücher genannt (L. -B. 2, 5, 7, 8), ein
Beweis, daß die ihm zugewiesenen Güter Lehen blieben, nicht aber
in das Urbar überstellt wurden. Wurden sie Beutellehen ? Jedenfalls
läßt sich diese Frage bis 1520 nicht bejahen. Ein Vergleich mit den
vielen Beutellehenbänden späterer Zeit, von denen das gedruckte
Inventar österreichischer Staatsarchive (3) meldet, könnte vielleicht
bestimmtere Antworten bringen,

Wurde dem Hofmeister eine genau umrissene Abteilung zu-
gewiesen? Bisher jedenfalls nicht. Zwar bringt eine zu L.-B. 4 vor
f. 72 gelegte Originalliste vom Jahre 1467 ("Duplicat; 1446, April 8",
Pap, 6 S. ) ein Lehensverzeichnis des Heinrich Sachsl (L. -B, 3, f, 63 :
Bürger von Reichenhall), in dem zu jedem verkauften Lehen notiert
ist : ist in die hofmaisterey khumen, zu den versetzten, vererbten
aber nichts. Zu Verkäufen sind auch in den L.-B. sehr viele solcher
Bemerke, aber auch zur freiwilligen Umwandlung eines Gutes in ein
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Lehen (L. -B. 4, f. 17"), zu einer Verpfändung (5, f. 20"), Verheiratung
(5, f. 27). Bei vielen ist kein Grund ersichtlich. Umgekehrt ist bei
Verkäufen keine solche Notiz zu Wolfg, Hunt, Scherffenberg, Graf,
Keutzl (L.-B, 6, f. 22L, 26*-, 31) u, a. Bloß nicht bei Adeligen oder reichen
Bürgern, weil diese eben Ritterlehen - von der Kanzlei - hatten ?

Darauf scheint sich eine bestimmte Antwort in der hier be-
handelten Zeit noch nicht geben zu lassen. Die Entwicklung
war noch im Flusse. Es werden Einzellehen dem Hofmeister.
überwiesen, aber keine Andeutung gemacht, daß man ihm ganze
Gruppen zugesprochen habe. Man weiß anscheinend nicht immer im
vorhinein, wo das Lehen vergeben werden wird (z. B, Nr, 506), Und
doch steht im Hofmeistereiband, L.-B, 7, f. 76, zweimal ; Devenit ad
cancellariam (es handelt sich nur um einen halben Zehent), quia (et)
emit Hunt, Also weil das Gut in die Hände Hunts kam, findet die
Belohnung in der Kanzlei statt. Umgekehrt sind L.-B, 7, f. 76, 77 auch
Verkäufe des Adelger Hunt notiert, zu denen nicht bemerkt wird,
daß eine Übertragung in das Hofmeisteramt vorhergegangen sei,

Auch die Einziehbarkeit der Lehen wird der Hofmeister schwer-
lich durchzuführen gewagt haben, obwohl die Bemerkung, bei der
Hofmeisterei gekauftes Lehen, einige Male vorkommt (L, -B, S,
f, 36U, 37). Zu einer Lehenseinziehung hatte Bischof Matthias von

Seckau eine kaiserliche Verordnung gebraucht, die ihm nur für den
Fall der Erledigung ausnahmsweise gewährt wurde (Meine Lehen des
Bist. Seckau, S, 7, 8).

Von Bedeutung sind wohl einige Bemerkungen, daß Adelige
(Rämseyder, Hunt, Penninger) die Verweisung ihrer Lehen in die
Kanzlei durchsetzten (L.-B, 5, f, 48-52, 7?u). Wurden sie dadurch
Ritterlehen, in der Taxe begünstigt ? Irgend ein Vorteil muß doch
damit verbunden gewesen sein. Eine Anerkennung der Bedeutung der
Lehen ? Dann würde L.-B. 8, f, 93" sicher nicht ein Lehen von nur
6 Kreuzern in die Kanzlei zurückgegeben worden sein,

7. Lehenstaxen.

Der Lehenraich oder Taxe, Anlait, LehengeId,
honorancie (Ehrungen) wegen sei noch zweier späterer Dkapt,
L.-B, gedacht, 1561-1579 (also 4. L.-B" signiert 31/J und 1593 bis
1597 (5. L,-B" sign. 4). L. -B. 4, f. 38 ; gibt Lehenraich aus Gnade
(zweimal). Sie sind also freiwillige Gaben, wenigstens das erste Mal,
und erreichen annähernd einen doppelten Jahresertrag des Lehens ;
10 ß ̂  bei Lehen von 5 ß ̂  (L.-B, 4, f. 60), 4 fl, (aurei bei 2 fl.
schwarzer Münze Lehen, (4, f. 37"), 4 fl, bei 18 und bei 15 ß ^
schwarzer Münze (4, f, 39, 43). Lehenraich zu geben wird testamen-
tausch angeordnet (4, f. 86). Ein versprochenes Lehenraich wird
Pflicht: das Lehengeld ist ihm erlassen worden "nit aus gerechtig-
kait sunder aus gnaden etc. (3, f. 23). Strafen wegen Versäumnis
der Belehnungszeit sind zweimal genau gleich je einem Jahresertrag
des Lehens (L. -B. 4, f. 12", 14Ü). Als Regel galt, die Lehen zu
empfangen beim ersten "ingang (1472, 4, f, 44") des neuen Propstes,

3*
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d. i. wohl der erste Umzug in seinem Gebiete ; dies galt sicher auch
bei den Erzbischöfen. Für ein domkapitlisches Lehen von nur
22 Kr. 2 ^ ([Bruchteil ? von] 2 T. Zehent auf dem Thüringhof in der
Abtenau) wird die Siegeltaxe geschenkt, "weil es, obwohl Ritterlehen,
das erste (Mal) ist (5, f. 39, 48). B. Gärtner "dises mal" kein Lehen-
raich (4, f. 24"). Martin von Püchel gab 13 Dukaten (4, f. 86"). Solche
Verschiedenheit kommt vor. Nach einer "verschreibung" durch Erzb.
Johann vom Jahre 1488 ist vom Kirchenlehen in Snaitsee l % . 1^
Lehenraich zu geben, aber 4 % ^, wenn nicht zur rechten Zeit
empfangen wurde (L.-B. 7, f. 71). Für letzteres "Delikt" wird L.-B, 8,
f. 11, eine Strafe von 6 fl. Rh. behoben bei einem Lehen von 16 %
Ferner. Nach Hs. 774 die doppelte Taxe, Kirchliche Institute zahlen
für ihre Lehen, wenn sie ihnen nicht, wie häufig, geeignet werden,
die Taxe alle 10 Jahre (Hs. 774: 12-15 J.) "oder" (L.-B. 6, f. 50",
L.-B. 7, f. 32 "und") bei jeder Vakanz des erzb, Stuhles, Bei welt-
lichen Lehenträgern sind gelegentlich angegeben 10 (y; Ferner (L.-B, 2,
f. 5), 6 Dukaten (4, f. 86). 9 oder 10 <g ^ (5, f. 88), 6, 13 Dukaten
(4, f. 86, 86"), 3 %, 3 Rhein, fl. (5, f. 65, 6, f. 34). Diesmal nichts
(L.-B, 4, f. 24U), Die Lehengüter, welche die Brandenburger Fürsten
in Niederösterreich vergaben, waren offenbar viel größer, da dafür
gefordert werden 70 fl. für Seefeld, 6 fl, Schreibgebühr, für den Lehen-
propsten beliebig, einmal 1/^ der I-ehenseinkünfte ! (0. Prausnitz,
Feuda extra curtem. S. 70 f., 60), 100 fl, für 4 Lehensbriefe wurden
auch am österreichischen Hofe gezahlt (Monatsbl, Adler, IX, 1924,
S- 18, Zusammenfassung der Studien v. Stowasser u, a, über Tax-
bücher u. a,). Die zum Vergleiche notwendigen Salzburger Taxbücher
späterer Zeit (Inventare staatl, Arch. III, L.-R.-A, Salzb, 1912, S. 45 ff.)
können für unsere Akten nicht herangezogen werden. Die L.-B,
sprechen noch oft von (erstmaligen ?) Vereinbarungen : concordavit
anlait vel lehenraich (6, f. 2, 64 u. a. ). Mindestens ein Teil all dieser
Notizen stammt vom Textschreiber selbst,

Laut einer Entscheidung des salzburgischen Lehenssekretärs vom
12. Juni 1716, Graz, mußte eine solche Lehenstaxe entrichtet werden,

l. wegen des mit den Geschwistern getroffenen Vergleichs, 2. wegen
des Fürstenfalles, 3. wegen nachgelassener Caducität ; dazu dreimal
je 2 fl. Secretärs Deputat (L. -A., S. -A. Salzb., l. Sch" 2, Teil, 30, loses
Blatt). Es gab allerdings auch "gratis verliehene Lehen, so der Zehent
zu Lankowitz für C. M, v. Herberstein 1629 (ebenda 3, Seh,, f. 43,
Recup. Güter),

Vergleichen wir noch, was ein "Lehentractat" meldet, den ein
Archidiakon von Tamsweg 1789 dem Kirchenurbarverwalter übergab
(L.-A., Hs, 1213) ; Allein die Peytl und Erblehen, und nit von Regal
oder Ritterlehen zu roden, haben eine bestimmte Taxe von Alters her.
Bei Neuverleihung zu Peitllehen hat der Lehensherr die Macht, wie
vom Erbrecht 20 fl, von 100 zu fordern (f. 130). So sei es alles Her-
kommen ; das geschriebene kaiserliche Recht erlaube aber nur ein
Fünfzigstel (nicht 1/ - f. 53"). Den Abweichungen bei Beckmann,
Suttinger und Hinke nachzugehen, mag hier erlassen bleiben,
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Andere Gewohnheiten, Eide. Die beiden ältesten
"Huldigungen", die wir bringen von 1433 (20/32) und 1448 (53/5), sind
Eid und bloßes Gelöbnis. Den Lehenseid der Pernegger von 1442, der
in den Salzb. Kammerb, 4, S. 876, Nr. 440, sein soll, kenne ich nicht,
Kaiser nennt sie für seine Zeit (Hs, 774, Anfang des 19. Jahrh.) nur
Handgelübde. Übrigens unterscheiden sich die Lehenseide bei Praus-
nitz (S, 62, Anm. 2) und L.-A" Hs. 1220, Schlußanhang, beide aus
spätester Zeit, nicht wesentlich von den späteren Eiden der Seckauer
Lehensleute (Lehen, S. 6). Unbekannt ist bisher der Ritus dieser
Zeremonie (außer 191 a/'l sehr früh und 94), wie er in Aquileja 1384
üblich war (diese Beitr. 30, S, 92, Nr. 327) ; Berührung mit dem Saume
des Festmantels und "aufgereckter Eid (digitis elevatis). - Daß nicht
alles immer den gewohnten Weg ging, sondern Einzelnachforschungen
öfters unvermeidlich waren, ist naheliegend. Queratur in judicio
Werfen ! wird dem Lehenbuchschreiber befohlen, L.-B, 5, f, 77", Die
Ortsnamen, so weit weg von der Hauptstadt, auch die slawischen,
werden ziemlich einheitlich geschrieben ! Welcher Gegensatz zum
17, Jahrhundert !

Für die Mühen der Handschriftenübersendung und bereitwillige
Förderung der Arbeit habe ich gebührend zu danken
Herrn Hofrat Dr, Franz Martin, Direktor des Landesregierungsarchivs
in Salzburg, und dem Historischen Verein für Steiermark unter dem
Obmann Prof, Dr, Hans Pirchegger, dem Veranlasser dieser Arbeit,
sowie dessen Ausschußmitgliede, Dozent Archivar Dr, Burkhard
Seuffert, dem ich die Benützung von ein Paar Literatur- und Archiv-
stücken verdanke. Eine Kollationierung (zu 386/7) besorgte zuvor-
kommend Prof, Bittner, Direktor der Staatsarchivs in Wien.

Die Ermöglichung des Druckes ist ein wesentliches Verdienst des
Herrn Landeshauptmannes von Steiermark Dr. Karl Maria St e p an.
Möge seine und seiner Druckerei eifrigstes Bemühen dem Lande zu
Ehre und Nutzen gereichen !
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27 ; 3, 4 = 28, 5-8 = 29 ; 9-11 = 30 ; 12-14 = 31 ; 15-17 = 32^
18, 19 = 33; 20, 21 == 34 ; 22, 23 == 35 ; 24-26 ==36; 27, 28 =: 37
(s. z, 67/2; 92, 140, 534).

Widmann Hans, Geschichte Salzburgs, 3 Bde., 1907-1914.
Zeitschrift des Hist. Vereines von Steiermark, 1904 ff.



Urkunden über erzbischöfliche Lehen in Steiermark,

l. Lehenberufung für Itter (und allgemein).
1428, Mai 2, hat der hochwirdig fürst etc. seine lehen, so dann

in die herschaft gen Vetter gehörend, daselbs auf der prugk gelihen.
und vor ain beruffung und meldung tun lassen in solicher lauttung :

Von erst wer guter von meinem Herren von Salzburg und der
herschaft ze Vetter zelehen hat und empfahen welle, der geb die
geschriben ; wer des aber nicht täte, dem wierdet man nicht leihen.

Item mein herr von Salczburg wiel yedem leihen, was er zu recht
leihen sol als seines gotshauss und der hßrschaft ze Vetter recht und
gewonhait ist.

Item ob yemant meines Herren von Salczburg urbar oder ander
guter verschrib und empfahen wolde, die mein herr oder ander lewte
innenhieten und das die mein her verlieh, das sol kain kraft haben,
wann er darumb recht ervordern und nemen sol.

Item was guter in krieg sind, ob die mein herr ainem unwissent-
lich lich, des sol der ander unentgolten beleihen und sullen bede tail
das recht darumb nemen vor meinem herren und seinen mannen,

Item was meinem Herren von Salczburg guter vermant oder ledig:
worden sind, empfieng die yemand an sunder gewissen meines herren,
das sol kain kraft haben,

Item welicher lehensman wisse, das der obgemelten lehengüter
aines oder meer für aigen verkauft, verseczt oder damit gehanndelt
sey, das die vermant oder ledig worden sein, die sol er meinem, herrea
von Salczbiirg offen, als er im denn des als seinem lehenberren
pflichtig ist (L.-B, l, f. 10°, vor den 115 Belehnungen auf der Brück®
zu Itter "nach sannd Jörgen tag" 1433, fol. 61-66").

2. Verzeichnis der vom Hochstüt Salzburg zu Lehen gehenden Zehente
bei Marburg und Leibnitz,

(Zerstreute Notizen, Kein zusammenhängender Text.)
Um 1274,

l. Ista sunt feuda de decima Marhburgensi :
Leupo(l)dus Wacherzil de Grez carrad. l. - Leo de Grez

carrad. l. - Filii domini H. de Weinz carrad, dimid. - Hilprant de
Petouia carrad. dimid. - Abbas de Victoria, carrad. l. - Item fratres
de Seitz carrad. l. - Item fratres de domo Teutonica carrad. l. -
Ch, de Celsach carrad, dimid. - Illi de Raswai carrad. l. - Dominus
Cholo de Marhb. carrad. l. - Ch. de Marhb. carrad. dimidiam. -
Ot. Metzo um. 10, - Martinas filius Lamperti carrad. dimid.

2. Eber (so) decimator in M.arhburga pro fratre tenetur facere
racionem de tribus annis preteritis, de quorum primo, cam haberet
decimam Walkerus simul cum Merchlino, remanet debitor de 64 urnis
mensure forensis : de secundo anno, id est de proxime preterito,
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tenetur vini maioris mensure carrad, 20, tritici et avene modios 50.
Item de presenti anno tenetur vini niensure domini (?) carrad. 35
exceptis carradis 21/" (?), de quibus adhuc Us est, tritici et avene
mod. 50, den. pro anleit marc, 10. Hec omnia tenetur, nisi de quibus
per raciones suas satisfacerit. Summa vini mensure domini carrad. 63
minus urn, 10.

3. Mer. not(arius ?) de hiis accepit in Lybnicz de preterito anno
mensure forensis carradas 3 et urnas 11.

4. Item Salzburg (arius) de speciali sua decima remanet debitor
domitio de aanis tribus siliginis et avene mod, centum (et ?) 20 vini
carrad.

Ex supradictis, ut dixit Mär. (so) not(arius ?), dedit Salzb (urgarius)
primo pro expensis domini transeuntis in Rayn marc. den. 21, Item
Vlr, not, marc. dimidiam et villico de Grez libr. l, (Halb getilgt :
Item pro parte Esocis.)

De anno preterito a Salzb. recepit Mer. not, mensure forensis
carrad. 4 et vini (?) 17 um.

5. Tritici et avene mod. 50. de presenti anno tarnen Salzburgarius
misit in Leybnitz vini carrad, 6, Item dedit conventui Victoriensi
carrad, 3. Item misit Frisacum Pilgri(mo) Seil carrad. 8. Item magistro
Alberico carrad. l. Item de feudo dedit carrad. l et dimid.

6, Siliginis tritici et ave(ne) mod, 50 inclu(sa) carrad. dimid
feudi (?). Et de Celsach.

Summa vini soluti per Eber. carrad, 15 et um. 10,
(Getilgt; Item de feudo det carrad. l et dimidium.)
Prescnpta summa specifice sie notetur ; Domino de Stubenberch

carrad. 2, Domino R. de Vanstorf carrad, quatuor. Item matri domini R.
carrad, dimid.

Item domino Chymensi carrad. 2. Conventui Victoriensi carrad. 2.
Fratribus Predicatoribus de Frisaco carrad, 2 minus um. 6.
Ot, de Celsach carrad. dimid. Item de feudo dedit Leupoldo

Wakerzil et aliis carr. l et dimid,
Anno donüni 1274 audita ., , (?)
Eber tenet adhuc carrad, 18 et um. ...
7. Salzb(urgarius) tenetur (?) de maiori decima 16 carrad. Item

avene et tritici. mod. 50. (Orig. Pg. Wien, Staatsareh,, ungleichseitiges
Viereck, in 7 Gruppen geschrieben ; Kop. L.-A. -Urk, 1021 b.)

3< Verschiedene Lehen am Ränigberg bei S, Leonhart im Lavaattale,
(Raning B. 1456 m in Theissing zw- Teufenbach [?] und Feistritz.)
Um 1350,
Hie ist zu merken ein ganzer perg, der heist der Ränig, der ge-

legen ist zwischen der Feustritz und der Tätnitz bei S. Lienhart (im
Lavanttale), der ist von meinem herm von Salzburg zu leben und
haben in die Weizzenekker von meinem herrn von Salzburg zu
lehen gehabt. Hat dez ersten Vlrich von H a g an dem vorgeaanten
perg 13 hüben und dieselben hat er versetzt einem Bürger hintz
Judenburch, der da heist der Sneider. Darnach hat ein bürger
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von S. Lienhard, heist der Watze, 6 hiiben, die auch gelegen sind aa
dem perg. Darnach hat der Mätzschacher 8 hüben, auch gelegen
an demselben perg. Darnach hat J ö st l (s, 253) von Obdach 7 hüben,
Darnach hat Heintzel pei dem Fach 3 hüben, darnach herr Ekk von
Swanperch 7 hüben, darnach der Sä f n er 2 hüben, darnach di
Hüngring 2 hüben. Darnach hat der Haselpacher l hübe, darnach di
Strutzinn l hübe, darnach der Erenfelser 3 hüben, di alsampt an
dem vorgenanten perg gelegen sind. Und ist auch umb die wazzer
an der Feustritz lind auch an der Tetnitz, da der perch zwischen leit,
weilunt chrieg gewesen umb die vischwaid, daz doch als vera (so)
vertaydingt ist, daz dez von Pfannberch vischer schullen vischen
an seiner halb und meines herrn von Saltzburch an seiner halb, da
sein lehenschaft leit. (L. -A., Urk. 2417 a, alte Kopie ohne Quellen-
angäbe.)

In der südlich anstoßenden Gemeinde Gorlitzen liegt ein Weiler,
der direkt "Erzberg", ein anderer, der Knappenhaus heißt, Dia
Hammerkonzessionen des 15. Jahrhunderts für das obere Lavanttal
werden in die Waldensteiner Gegend (also etwas südlicher ?) verlegt,

4, Apfaltrer.
l. 1336, August 8, Pettau.
Ott von Apholtrer und seine Frau Gertraud verkaufen das Gut

,,datz dem Kremm" an Ulrich den Amann von Rayn und Frau um
11 Mark Grazer ^ und geben es auf. Letzterer wird damit belehnt.
(Martin, Reg. 3, Nr. 1024.)

2, 1463, Dezember 12, Gmünd,
Wolfgang Apfaltrer für sich, Hausfrau und Erben : Vom Kard.-

Erzb. Burckhart begabt mit Veste und Pflege samt dem Amte zu
Lichtenwald mit ihrer gewöhnlichen Burghut und Amtmannsrecht, und
dorthin behaust, gelobt, wie üblich (aufgerekten Eid zu den Heiligen,
jährl. Raittung und Bezahlung, Gerichts- u, Urbarsleute nicht be-
schweren, kein anderer Sold usw.). Siegler ; Edel vest Ritter Herr
Andreas von Vyeispriach, Hofmeister zu Tirol. Zeugen der Bitte um
Besiegelung : die streng edel vesten Herr Görg von Ramseiden zu
Grub Ritter und Wilhalm Graff zu Scherenberg. Montag vor s. Lucein
Tag, (Salzb. Kammerb. 5, S. 542, Nr. 339 ; L,-A" Urk, 6997 a, Kop.)
- Edel vest Gorig Aphaltrer, Hofmeister zu Cilli (Bruder Chunrad,
Vetter Wolfgang [G. sein Gerhab], Fehden mit Friedrich Rat, Pfleger
von Bischecz, Sohn und Erbe ; der junge Frikh von Rat. Schieds-
gericht, 1446, Oktober 8, in Sachsenburg, (Not. -Bl, 3, S. 327/9, Nr. 115.)

Im unteren Mürztale (Zahn, Ortsnamenbuch, S, l) begütert war
1389, 1421 auch Chrell von Aphaltera, (L,-A" Urk. 3664 4696 e, 4843,
Not.-Bl, 9, S. 326 ff" Nr. 389, 413.) In Krain haben U. Lehen Heinrich
1425 (verkauft auch Güter ob Judenburg 1418, L.-A. 4696 a), Caspar
Apholtrer 1431 (Chmel, Friedr, IV., I., S. 494, 499, Nr. 3, 45), Abfaltrer
Turm vor Laibach (1442), Konrad 1459, Hauptmann v, 0,-Cilli. (Arch,
f. öst. Gesch. 2, S. 429 f., Nr, 164.)

Adeldegen von Judenburg, s. d, 256 a.



43

5. Adriach, Pfarre-

1491, März 6,
Valentin Liebenknecht, Pfarrer S, Görgen Pfarrkirchen zu

Adriach, hat anbracht, "wie halber tail zehent klainn und groß amm
Plosenperg, Schennckenperg, Reysnig1, Rastpühel, Altenperg, in der

Pölan, amm Dewpperg, in der Gembs und in denselben Alben,
auch zu Lawfnicz, in der Ainöd, zu Pewgen und zu Wenesdorff
mitsambt den newrewtten in derselben seiner pfarrkirchen gelegen
durch layen edel und annder vor lannger zeit eingenommen . . , und
durch sy nach weilent erczbischof Friderichen von Emerberg zeitten,
der vor 37 (richtig 39) jaren mit tod verganngen ist, nicht genommen
noch, wie billich ist, empfanngen haben, und unns diemütigklich ange-
ruft, daz wir im sein lebtag und nach seinem abganng semen
nachkämen pfarrernn zu Adriach den bemelten halben tail
zehents , , , als Vermont und haimgefallen aws sundern gnaden ge-
ruechten ze verleyhen. Also haben war unns durch unnser Lehen-
pücher erkundt und funden, daz der obgeschriben zehent nach der
vorgemelten zeit von nyemant empfangen noch damit gehanndelt
.worden, wie lehennsrecht ist. " Also Verleihung aus sundern Gnaden,
"doch also daz' derselb Liebenknecht und alle pfarrer von Adriach
dem allen volg tan, des er sich gegen unns verschriben hat. Geben
an suntag vor Gregorii, Recepit literas, (L. -B, 6, f. 169U, 170.)

6, Aflenzer,

l. (1432, Jänner.)
Albrecht Aflenczer, Item ain hof ze Lewtarn mit seiner zuege-

hörung. Item ain hof ze Tülmasch mit seiner zugehörung. Item zwaytail
weinzehennt am Kogel bey Leybencz, darauf sy das pergkrecht haben.
Item ainen halben getraydzehennt auf dem dorff Lampertsteten und
am Liechtenegk auf dem hof und hofsteten. Item halben weinzehennt
am Malaschperg und am Liechtenegk, und ist alles gelegen in Ley-
benczer pfarr, (L.-B, l, f. 167.)

2. 1429-1441.
Albrecht Aflenczer. Item von zwaytail weinzehent an dem Kogel

bey Leybenez, darauf er d. p, hat usw. bis Schluß (Lamprechtsteten).
(L.-B. l, f. 171.)

3, Andree Aflenczer. Item ain hof ze Läwtarn mit seiner zwe-
gehörung. Ain hof ze Tulmetschs mit seiner zuegehörung. Item das
perckrecht und zwaytail zehendt auf ettlichen weingerten am Peczels.
(L. -B. l, f. 173.)

7, Airamer.

1366, Dezember 11 " Leibnitz,
Der Getreue Kunrad der Abrahaimer und seine Erben belehnt

mit; Hube zu Lamprehczstetten, Hofstatt in dem Gerawt, halbes
Holz und 4 Eimer Bergrecht an dem Malantsch, das er von Heinrich

1 Wie P, Feysnig, aber f. 171" Reysnig.



44

dem Snegel nach Salzburger Inwerteigenrecht gekauft hat, nebst einem
Turm in der Stadt Rayn und 10 Hüben zu Ringleinsdorf, die ihm von
seinem Weibe als Heiratsgut angefallen sind, Freitag nach Niclas Tag.
(L. -A" Urk, 2972 d, Kop. Hauthaler, Regb. Nr. 42, S. 30. ) - Über
Inwärtseigen oben E 2 ; Puntschart, Zs. d. Hist. Ver. 1922, S, 56-66.
Sie mußten bei Veräußerung zuerst dem Erzb. angeboten werden.
(Martin, Reg, 2, Nr. 223.)

8. Almer.

1361, Jänner 21,
Ott der Almer belehnt mit Gütern im Ennstal, S. Haertel v.

Rotenmann 416 a. - Ein Hanns Almer hat nur Lungauer Lehen.
(L. -B. l, f. 79".)

9. Amizo-Admont«

(Za. 1130-1135.)
Amizonis beneficium : maasum unum ad Lauent - gab Erzb.

Konrad an Admont. (Salzb. U.-B., 2, Nr, 141, u. S, 288, Nr. 196.)

10, Amring, Ambrang, und Judenburg.
Ohne Salzburger Lehen sind die Amring in Judenburg, von denen

Rueprecht Ambring, Stadtrichter und Siegler in einer Verkaufs-
Urkunde des dortigen Bürgers Georg Edling des Hueter 1532,
Jänner 11, und ein Pfarrer Leoahart Embring 1518, 1533, bezeugt
sind (Graz, Bist.-Arch., Urk, 144, und Pfarrurk. 240, 241), Nun ist
(nebst W.-Neustadt, Stadtprivilegien, P. Kluckhohn, Die Ministerialität
in Südostdeutschland, 1911, S. 118) Judenburg (und Umgebung, Juden-
bürg sei eine Filialkirche von Fohnsdorf, Urk. über bisch. Seck, Spital
jenseits der Brücke, 1271, Mai 11, Pfarrurk, 236) in auffallend starker
Zahl von Adeligen bewohnt, die als universitas militum, judex et com-
munitas civium sogar Urkunden (a, a. 0. u. Urk. 1442, L.-A. v. 1293),
so noch außer obigen ; Scheller Konr. 1322, Stefan 1426, 1442, Cristan
1432 (L, -A" Urk. 5090 c, 5363 c, 5806), Strasser, Stadawer (Hanns
1428), Schuster (Niclas zu Dietersdf. 1450, Ulrich 1493, 1498), Rewtter
(Erasm. zu Fohnsdf. 1450, 1456), Knewssl (Pfr, Paul 1456). Weltzer
(Andre 1465), Fleischhacker (Asm 1473), Gefoller (Veit, St. -Richter
1498), Kueperger (Thomas, Sohn des Hanns, gesessen auf d. Khueperg
[bei Salfelden, Sitz des Geschlechtes, oder doch bei Rotenmann]
1583), Winckhler (Jörg v. Hannfelden, Ritter 1518), Körbler (Nie, 1533),
Drykopf (1361), die alle auch in den Salzb. L.-B. vorkommen. Andere
bei A. Mell, Judenbgr. Hausmarken (Mitt. Zentr.-Komm. 1896, Nr. 22).
Vgl, zu 461. Volle Gleichheit von Bürger und Adel in Judenburg
(1337) und anderen Orten, wenigstens teilweise, in Steuer- und
Gerichtssachen siehe bei Krones, diese Beitr. 30, S. 51 ff., Nr, 149,
151, 349, 352, 533, 543. Hunderte von Rittern wohnten auch in anderen.
Städten, die ebenfalls nicht zur Burgmannschaft zu gehören brauchten,
z. B. in Hall und Heilbronn, wo sie die Richter waren (Gertr. Rücklin-
Tauscher, Ehering Hist. Studien, 226, S. l, f. ).
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Von den Ambringern in den Domkapitl. L.-B. ; Hanns (in
37 Orten, Rupolding, Bayrisch Ramsaw, Miesenpach u, a,), 1463,
Juni 20 ; Hainrich (Gericht Traunstein) 1465, Juni 11 u, 12, 1467
(Ambranger, November 7, 1479, Oktober 15. (L. -B. 2, f. 8", 11 ;
3, f. 16, 23); Jörg Ambranger 1484, April 28, hat zu lehenraich
geben ainen schieszewg (L. -B. 3, f. 25), - In den erzbisch. Lehen :
Anna, Witwe des Hainr, Amringer, verkauft eine Mautmühle zv.
Kirchpach an den Sohn eines Lürczer unter dem Radstädter Tauern
1506, von Swekowicz gekauft 1508 (L. -B. 8, f. 9l", Lürzer hatte; Zehnte
in Gastein 1498, f. 91. ) - Amranger Niklas 1320 (Martin, Reg, 3,
Nr. 250 f. ).

11. Anlag.
l, 1452-1461.
Andre Anlag ze Slädming ain akcher genant am Sak ze Prug-

karnn. Item aber einen akcher bey Seitlinger voltor an der Greiczen.
Item ainer genant am Gemn, Item ainer genant am Passeken, Item
ain wisen in der Damer. Dient alles ̂  ß 9, (L.-B, 2, f. 51".)

Seitling, Passegg und Damer (auch Gern, Bruggarn ?) sind auch
Lungauer Orte. Vielleicht soll es auch heißen Bruggarn (nahe Seitling !)
statt Pruggern ?

2, 1461-1466,
Litera. Lucein Michelen Anlag zu Slebming tochter ain gut genant

Lentzenlehen zu Mautterdorff in Hawser pfarr gelegen. (L.-B. 3,
f. 123.)

Mich. A. neben Niclas Koler, Lienh. Ekcher, Jörg Murr Bürger,
Schmelzer und Grubmeister zu Sledming 1448, März 3 (Not.-Bl. 3,
S. 364, Nr. 124, über Bergw. in Leogang), teilw. 1434 (Chmel, Friedr, IV.,
I, S. 186). Sie geben 5 ^ für die Kübel Frohnzins für aus Leogang
gewonnenes Eisen, 1448, März 8, (Muchar, Hs, 869, S. 26, Nr. 2978.)

12. Anlob, vielleicht == Anlag,
1429-1441.
Michel Anlob. Item ain guet, genant das Gesellen Lehen, gelegen

im Ennstal ze Weissempach in Hawser pfarr und Valkenstainer
gericht, das Mertein Forstawer meinem herren von Salczburg mit
seinem brief aufgesanndt und derselb mein herr Micheln Anlob ver-
lihen hat. (L.-B. l, f. 70.)

13, Arnfelser,

1433, Jämier 11, Pettau,
Oswald Torringer zum Stain, Hanns Reichenburger, Hauptmana

zu Tybein, Caspar von der Alben, alle drei Ritter, Friderich von Rat
der Ältere, Hanns Kaynacher, Virgili Überegker, Rudolf Trawner,
Gamarecht Silberberger, Pangretz, Reysperger und Hanns Tastler
beurkunden, gegenwärtig gewesen zu sein, als vor Erzbischof
Johannsen von Salzburg der erber Jörg Arnfelser, Landrichter zu
Petfaw, erschien und vorbrachte, wie er vom (1427) verstorbenen
Erzbischofe Eberharten von Newnhaus "pan und acht zu dem Land-
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gerichte zu Pettaw empfangen hätte. Auf seine Bitte um Neubelehnung
erteilte ihm Johanns Bann und Acht unter dem Gelöbnisse, daß er
die Armen richte wie die Reichen und das nicht lasse weder durch
Lieb, Leid, Vorcht, Freundschaft oder Veintschaft noch dhainerlay
anderer Sachen willen. Auf Wunsch des Erzbischofs haben die Ge-

nannten dieses Zeugnis und Kundschaft gegeben und besiegelt,
Nagsten suntag nach s. Erhartstag. (Kammerb, IV, S. 321, Nr, 128;
L.-A., Urk. 5366, Kop. Chmel, Gesch. K. Friedr. IV., I, S. 164, Anm. l.)

Der edel Jörg A, ist noch 1438, April 19, Landrichter in Pettau.
(Urk. in S. Lambr.)

14. Aspach,
l. 1429-1441, Friesach.
Cuenrat Aspach, nota (u. Fingerzeig). Item ain hueben gelegen

ze Pösseldorff an der Ragawicz, Die ist sein aigen und freys guet
gewesen und sy williklich zu lehen gemacht und von meinem Herren
von Saltzburg ze Friesach empfa(n)gea, doch in sölher mass und be-
schaiden, daz dieselb hueben widerumb ledig sey, ob man im ettwas
anders von dem gotshaus Salczburg ze leben gab oder laichen wurde,
(L. -B, l, f. 120. ) - Seine Witwe verkaufte 1/ Zehent um Rotenmana
(Lehen) an P. Okutter, 384/3.

2. 1433/4, Salzburg,
Leupold Aspach huebmaister ze Graz (hat von fünf Bergen zu

Eibiswald das Bergrecht rechtlich in seine Gewalt gebracht und wird
auf seine Bitte - hat bitten lassen - belehnt mit) ; fünf perg also
genant ; der erst haisset an dem Chrast, der annder an der Hell, der
dritt in der Enngengassen, der vierd im Aychperg und der fUnft im
Ryemer und bringet alles am jare ain halbes vas und das annder ain
ganczes vast (so) möstes. Geben ze Salczburg etc. (L.-B. l, f, 168.) -
Die Datierung dürfte nahe 142 (2 zu setzen sein. Als Hubmeister ist
er bezeugt 1433, Febr. 12 - als Verweser und Landschreiber 1434,
August 30 (nach Mell A" Grundriß, S, 182, Anm., ersteres schon
früher) bis 1446, April 14 (L. -A" Urk. 5375, 5439, 6026 a), mit Unter-
brechungen. 1436, April 23, wird er (Landschreiber) Salzburger Lehen-
richter für Friesach statt Rupr. Holnecker. (5494 f. aus Caesar, An-
nales 3, 712, Nr. 29.)

Leh.-Reg. XVI. s, bringt zu Erzb, Friedr. 5, Sigm. 8 Fundstätten
für steir. -kärnt. Lehen der A" seit Leonh. aber höchstens eine und
die mit dem Zusatz : Kienbergzu Prunsee (Besitznachfolger).

3, 1461-1466.
Litera. Leopolden Aspach anstat Agnesen seiner mueter. Ainn

Drittail ains zehends in Lessinger Lüeczaer und Rotenmanner pfarren
und ain gut zu Weyarnn in Grebminger pfarr gelegen. (L, -B, 3, f. 123".)

4. 1466-1482.
Lienhart Aspach auch für seine Brüder Hainrich und Hanns die

Aspach : zu Perssendorf 9 Hüben, l Weingarten und 16 Eimer Berg-
recht mit ihren Zugehörungen, Am Dobraunick 71/g Hüben, 201 Eimer
Bergrecht, Auf 5 Bergen bei Eysenwald (Eibisw. ), nämlich am Kraft,
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an der Gell, in der Enngellgassen, im Aichperg und im Riemer
15 Eimer Bergrecht. Auch 181/ "wassn emmer most" Bergrecht ani
oberen Dobrawnnick, von Annen weiland Gebharts Waldstainer
Tochter und Gorgen Karssaner ehelichen Hausfrau gekauft,

(Am Rande v. Hd, za. 1500 :) Christoff von Kienberg (309) hat
aus den newn hueben zu Perssendorf 6 hueben, (L.-B, 4, f. 148.)

5. 1466-1487.
Leonharten Aspach die nachgeschriben stuck und guter, die im

weilent . . die Hollnegkerin sein hausfraw- zubracht hat. Von erst
8 hof stet in der Pirgassen zu Pettaw, ain ackher und ain halbs hutt-
recht auf den hutten genant (fol. 149U) die Steirhütten daselbs. Item
an der Räsnitz drey hofstet und ain halber hof. Item zu Premeisseldorf
bei Treen 5 hofstet. Item zu Loschitz dritthalbe hüben imd zechent
halben enmer (so) perckrecht daselbs. Item dritthalbe hüben und ain
halbe hofstat zu Poragertzen und ain halbs perckrecht daselbs. Item
ain halbs perckrecht zu Diepoltsdorf. Item dritthalbe hüben zu Zellnitz
und ain halbs perckrecht daselbs. Item newnthalbe hüben zu Kellers-
darf zu Wilhalmstal (getilgt darf) und halbs perckrecht daselb und
den viertail zechents zu Dornätz zu Loschitz zu Dobrasdorf zu Wid-
mansdorf zu Qualetincz lind an. der Giben. Item zu Krotendorf ander-
halbe hüben (getilgt ; Item und) zu Puhel ain hüb und ain hofstat.
(L.-B. 4, f. 149".)

(Am Rande v. Hd. um 1500 :) Veit Aspach des benanten Leon-
harten Aspach sun hat die stuck laut aines vertragbrief Casparnn von
Kienberg erblich übergeben, videlicat in libro feudorum d. reveren-
dissimi Leoiih. archiepiscopi etc.

6. 1466-1482.
Vrsulea Aspachin witiben wailent Casparen Zwiter tochter ;

ainen zehent amm Zwaintzperg, davon mann dienet zwaintzig vierling
allerlay traidts, und ainen zehent an der Haid, davon (man) dienet
zechen vierling traidts Klagenfurtter maB, die sy von dem beaanten
irem vater ererbt hat. (L.-B. 4, f. 126",)

Vgl. Blasien Watwannger anstat . . seiner hausfrawn weilent
Casparnn Zwiter tochter ainen zechent gelegen an dem Rain bei der
Gurck, davon mann dienet vier vierling traidts, den sy von dem
benanten irem vater ererbt hat. (L. -B. 4, f. 126".)

Für die Tochter des Simon Aspach, Witwe des Wilh. Aschaher,
und für Agatha, ehel. Tochter des Aschaher, wird belehnt der Mann
der letzteren Jakob Strasser mit Höfen, Seiden und Zehenten in den
Gerichten Lebenau (darunter Hof Ober Kunigsberg), Wildshut,
Hau(n)sberg, Plain (Mühle und Säge in Feldkirchen, Pfarre Anthering).
(L. -B, 4, f. 31, 31".)

7. 1477, Februar 6, Salzburg.
Vermerkt daz Leonhart Aspach seiner hawsfraw Margreten W^olf-

ganng Perners tochter auf den nachgeschriben stuckh und guter ir
heyratguet widerleg und morgengab vermacht hat, die von meinn
Herren von Salczburg und des stifts Salczburg zuelechen sind, und
sein die guet und stuckh also genannt : Item 7 hofstet in der Pir-
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gassen zue Pettaw, an der Räsnitz bei Pettaw 5 huebea. Item zue
Saba under Pettaw 5 hueben, zue Krottendorff, 3 hueben, zue Pirk
3 hueben, zue Ternäcz 5 hueben, zue Podgorczen 3 hueben, zue
Kellerstorff 5 hueben, zue Widmanstorff 3 hueben, zue Qualetinczen
5 hueben. Item zue Wareczen 5 hueben. Datum Salczburg an pfincz-
tag s. Dorotheetag 1477. (L.-B. 4, f. 132",)

8, 1477, März 26, Salzburg.
Casparn Aspach auch für Brüder Leopold und Martein : Hof am

Kyenberg, da ettwen Andree Smieger aufgesessen ist ; halben Hof
zu Frannsdorf, da ettwen der Grewlich aufgesessen ist, bede gelegen
im Lavental, Geben zu Sälczburg feria qu(arta) post Aimunciacionis
B, M, V. 1477. (L.-B, 4, f. 165".) - Caspar wird vom Kaiser belehnt
mit einem Osterwitzer Lehenhof bei S. Veit in K. 1478, Juni 6. (L. -A.,
Urk. 7716 c.)

9. 1511, Mühldorf,
Michel Aspaher kauft und empfängt den Teil des Johann Egks-

perger am halben Teil in einem Viertel eines Hofes zu Egksperg,
Pfr, Altmüldorf, in der Hofmarch, (L. -B. 8, f. 31. ) Zu diesem unsteir. A,
dürften L.-B. 4, f. 90, 91", Aspach gehören.

15. v, Augsburg.

1268, Juni 20, Rann.

Erzb. Wlodizlaus bestätigt (also Lehen ?) die Schenkung einer
Hube in Zuchados an das Zist. -Kl, Mariabrunn bei Landstraß in Krain
durch den daselbst begrabenen ehemaligen erzb. Kaplan Dietrich gen,
v. Au(g)spurch, (U. -B. v. Krain 2, Nr. 385 ; Martin, Reg. l, Nr. 540.)

Suchadol wären nach Zahn westlich von Steinbrück und n.-ö.
Rann. Vgl. Vager.

16, Ausee,

1311, Juli 21, stiftet Friedr. v, A. eine Gült von 50 (g für Seitz ;
-er besitzt eine Hofstatt zu Ausee. (Muchar. Hs. 869, f. 37. ) - Die
«rzb, Lehen aber, die Konrad von Steinkirchen aufsendet, damit sie
Konrad von Ousse, Bürger von Salzburg, verliehen werden, Güter,
Lehen und Mannschaft. Zehente und l Gut liegen in Gastein und
:Rauris, 1303, März 24. (Martin, Reg, 2, Nr. 640.)

17, Panichner.

Ein Panichhof bei der Katharinenkapelle in der Vorstadt zu Mühl-
darf, Salzburger Lehen (L. -B. l, f. 7). In dieser Gegend ausschließlich
liatte auch die Familie der P, ihre Lehen ; Ulrich (L. -B. l, f. 45", 46 ;
-2, f. 50) ; Wilhelm (L. -B. l, f. 46 ; 3, f. 23") ; Rupprecht (L. -B. 3,
f. 32") ; Ulrich (L. -B. 3, f. 123, Pülnperg ! L, -B. 3, f. 25, 123 ; 4, f. 20")
zu Volkensdorf, Pfleger auf Glaneck, begraben in Laufen 1471 (Mitt.
Salzb. 13, 14 u, 38) ; Caspar (L.-B. 4, f. 127", 50", 43") ; Pfleger von
Stauffeneck (Widmann, Gesch. Salzb. II, S. 342) ; Wolfgang zu
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Wolckensdorf, Rupr" Dorothe (L.-B. 6, f. 24") ; Wilhalm (L.-B. 4,
f. 45Ü) ; Georg, Magdalen, Sibilla, Caspars Kinder (L.-B. 8, f. 70).
Vgl. edel Wygalois von Wolkensdorf zu Weisperg, 1432 Pfleger zu
Radstadt (Mitt. Salzb, 37, Nr. 203).

Mitten in diesen Lehenaufzählungen findet sich: ain gut am
Pälnperg (L.-B. 3, f. 123) mit dem Beisatz ; im Enns t ai (Pulmperg,
L.-B, 3, f. 25 und L.-B. 4, f. 43"), also für Ulrich und Caspar. Darauf
folgt noch an den beiden letzten Fundorten ; Gut (am Dürrenberg),
am Aigenlehen, am Plumellehen, "bede gelegen im Pirg", was vielleicht
Gebirg (Gegensatz zum Salzburger Flachland) sein soll. (Fortsetzung
Talgew usw.)

18, Pacskendorf.
1320 ff.
In (so, statt Jan ?) Wisnto de Pacskendorf hat 121/^ Mark von

den einstigen Hörberger Gütern, 244/1 (27).

18 a. Pawernfeind Erhart v, Chapphenberg 1421, Stuben-
berger Lehensmann (L.-A., Urk, 4833, Not.-Bl. 1859, S. 294 ff" Nr. 388)
ist nie genannt im Viertelhundert Lehenbriefe für die Salzburger
Bauernfeind (bes. in der Rauris). Eine Mitbelehnung des Erh. Glatz
1466 ff, (L.-B, 5, f. 73) kommt hier wohl nicht in Frage.

19, Paumkircher.

Da ein Niclas P. zu S. Georgen ob Murau genannt wird (Arch. f.
österr. Gesch. II, S. 491, Nr. 394, u, XCI, S. 558) - der Baumkircher
Hof allda ist ein Ritterlehen (Krones, S. 558) -, ein Weygand,
Konrad, Dietmar, Ulrich, Albrecht, Jörg (sein Ändel vermählt mit
Symon von Wippach, 1393, L.-A" Urk. 2258 f., 2289, 2415, 3144 b,
3210, 3216 b, 3606 a [Jörg kauft Hüben b. N.-Lak], 3668, 3770) den
Namen des steirischen Geschlechtes tragen, ein Mathias Pamkircher
zwei Güter am Muerperg 1474 vom Stubenberger zu Lehen empfängt
(L.-B, S. 45), überhaupt die Familie der bekannten Baumkircher stets
starkem Interesse in Steiermark begegnet, seien die L.-B. -Ein-
tragungen derselben gestreift. Es sind die nach Krones (Arch. f. ösl.
G. 91, 1902, S. 538 ff.) kärntnisch und tirolisch genannten Familien
vertreten; l. Niclas (L.-B, l, f, 76U), Hanns tmd Lorenz (L,-B. l,
f. 175") mit 2 Schwaigen an dem Fresen, l in der Käechs (Käcz, was
sicher nicht das steirische Katschtal bedeutet), l Gut am Freiberg,
2 zu Rätzschueld, 2, Das auch Krones bekannte Zillertaler Lehen
Vderns (22 <8 Ferner) ist verliehen ; Gabriel 1433, August 15, L.-B. l.
f. 59", nach Krones, S. 540, Anm. l, schon 1428, Sept. 27, und 1382).
Caspar für sich und Geschwister 1472, März 10, zu Innsbruck imd
1490, Dezember 16 (L.-B. 4, f. 93 ; 6, f. 97), Eritag vor Gregori und
ler. 5. post Lucie, an letzterem Tage für sich, seinen Vetter Sigmund
Kripp und seine Muhme Anna, verm. mit Gall v, Brixen. Das Leh.-
Reg. XVI, s. bringt je l B. zu Salzbiirg, zu Itter, zu Steiermark und
Kärnten ; das letztemal zu Erzb. Leonhart. - Wißgrill bringt S. 134


